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Europa gestalten – mit Bildung den Frieden sichern 

 

Präambel 

In Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen liegt es in der Verantwortung aller 

gesellschaftlichen Akteure ihren Beitrag zur Bewältigung zu leisten. Dazu zählen in der 

Flüchtlingskrise auch die Hochschulen, hochschulnahe Verbände und deren Mitglieder. Die 

Kapazitäten selbiger werden aktuell noch nicht optimal genutzt. So sollte die Politik stärker auf 

die Expertise fachkundiger Wissenschaftler hören, wenn es um Fragen fremder 

gesellschaftlicher Normen und Werte anderer Kulturen geht und dem Engagement Freiwilliger 

optimale Rahmenbedingungen für zielorientierte Hilfeleistungen zu schaffen. 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fühlt sich durch den starken Bezug zu einem 

geeinten Europa dieser Frage besonders verpflichtet. Eine gesamteuropäische Lösung muss 

oberste Priorität haben. 

Neben den von der Politik nun alltäglich in Fragen der Unterbringung, Versorgung und 

Registrierung der Geflüchteten in Angriff genommenen Herausforderungen, ist es aber auch 

dringend geboten einige Schritte voraus zu denken und unser Hochschulwesen auf die 

kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Es ist geboten Strukturen zu etablieren, die es 

ermöglichen Geflüchteten einen fairen Zugang zu unserem Bildungssystem zu ermöglichen. 

Auch in dieser Thematik ist eine strikte Trennung der Begriffe Flucht und Zuwanderung 

unabdingbar. 

Die Ausbildung von angenommen Asylbewerbern, die gegebenenfalls in ihr Heimatland 

zurückkehren werden, muss dabei als humanitäre Leistung betrachtet werden, während die 

Ausbildung Zugewanderter unserem Arbeitsmarkt zu Gute kommen soll. 

 

Für den Ring Christlich-Demokratischer Studenten ergeben sich daraus folgende Forderungen: 

 

1. Bildung geflüchteter Menschen an deutschen Hochschulen 

Der RCDS unterstützt die gesellschaftlichen Bestrebungen, Geflüchtete am deutschen 

Hochschulwesen in unterschiedlicher Art und Weise teilhaben zu lassen. Viele Universitäten und 

Fachhochschulen eröffnen zu diesem Zweck kostenlos den Gasthörerstatus oder vergeben 

Studienplätze in zulassungsfreien Studiengängen. 

Dies sind kurzfristig gute Ansätze, die der RCDS sehr begrüßt. Da sich aus dem Gasthörerstatus 

allerdings keine Ansprüche auf das Ablegen von Prüfungen ableiten lassen und es 

flächendeckend nicht in allen Bereichen zulassungsfreie Studiengänge gibt, muss eine Öffnung 
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des “ordentlichen” Hochschulbetriebes diskutiert werden. Diese kann natürlich nur dann 

erfolgen, wenn eine entsprechende Annahme des Asylantrags erfolgt oder sehr wahrscheinlich 

ist. 

Um die hohen wissenschaftlichen Standards im deutschen Bildungswesen weiterhin zu 

gewährleisten, muss dies unter einheitlichen und geprüften Vorgaben erfolgen.  

 

a. Nachweis der benötigten Vorkenntnisse 

Neben jenen, die alle notwendigen Papiere aus ihrem Heimatland vorlegen können, haben viele 

der nach Deutschland Geflüchteten keine gültigen oder bewertbaren Papiere über eine 

schulische oder akademische Ausbildung. 

Um auch diesen Menschen eine Chance auf Teilhabe an der Hochschulbildung zu geben, fordert 

der RCDS die Länder daher auf, umfassende Eignungstests durchzuführen. Das Niveau dieser 

Tests muss dem der allgemeinen Hochschulreife entsprechen und bei Erfolg berechtigen an den 

Hochschulen des jeweiligen Bundeslandes ein Hochschulstudium zu beginnen. 

Für die Aufnahme in ein höheres Fachsemester oder einen Masterstudiengang als Aufbau auf 

ein im Heimatland begonnenes Studium, müssen die Bundesländer den Hochschulen Mittel für 

eigene Tests gewähren. 

Die Finanzierung eines breiten Angebots von Sprachkursen stellt eine immense finanzielle 

Mehrbelastung dar, die von Bund und Land übernommen werden muss. Sich darauf zu verlassen, 

dass es dauerhaft genug Ehrenamtliche in diesem Bereich gibt, ist fahrlässig. 

 

b. Nachweis über Sprachkenntnisse 

Sofern dies für den Studiengang erforderlich ist, müssen entsprechende Kenntnisse der 

deutschen, englischen oder jeweiligen Sprache vorliegen. Entsprechende Sprachtests müssen 

potentiellen Studienanfängern durch die Bundesländer kostenlos angeboten werden. Hierbei 

kommt den Studienkollegs eine herausragende Bedeutung zu. Diese müssen dem Bedarf 

entsprechend finanziell und personell ausgestattet werden. 

 

2. Rolle der Hochschulen in der Unterbringung von politischen Flüchtlingen 

Der RCDS betrachtet die Hochschulen zuerst als einen Ort der Forschung und Lehre, aber auch 

als einen Ort der Begegnung und der Gastfreundschaft. Hochschulen sind geprägt durch einen 

internationalen Austausch und länderübergreifendes Betreiben von Wissenschaft. Hierzu sind 

geflüchtete Menschen herzlich willkommen und eingeladen. 

Entsprechend übernehmen die Hochschulen im Rahmen ihrer gesamtgesellschaftlichen 
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Verantwortung auch ihre Aufgabe in der Unterbringung von politischen Flüchtlingen (z. B. in 

Sporthallen). Aus Sicht des RCDS kann dies jedoch nur eine vorübergehende Lösung sein, die im 

Äußersten so lange gelten kann, wie die Forschungs- und Lehrbedingungen sowie Lehrangebote 

davon nicht betroffen sind. 

Des Weiteren warnt der RCDS - in Kenntnis der schwierigen Situation der Kommunen - davor, 

auch vorübergehend Angebote - wie beispielsweise des Hochschulsports - aufgrund der 

Unterbringung der Flüchtlinge einzuschränken und so die Akzeptanz der Studenten für die 

schwierige Situation der Flüchtlinge nachhaltig zu gefährden. 

 

3. Integration vorantreiben - Potentiale nutzen 

Der RCDS spricht sich für eine schnelle und erfolgreiche Integration der neuen Mitbürger aus 

und sieht in einer qualifizierten Ausbildung der geflüchteten Menschen eine Chance dem 

Fachkräftemangel langfristig entgegen zu wirken. Daher ist es Aufgabe den qualifizierten, neuen 

Mitbürgern Anreize zu bieten, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Auch wenn die geflüchteten 

Menschen wieder nach einer Stabilisierung in ihre Heimatländer zurückkehren möchten, ist die 

erteilte Bildung nicht nutzlos, sondern vielmehr als eine besonders nachhaltige Form der 

Entwicklungshilfe anzusehen. Enge Beziehungen zu optimal ausgebildeten Absolventen sind 

außerdem für die Wirtschaft ebenso wie für Hochschulen ein Vorteil - in Anbetracht des 

internationalen Marktes gilt dies unabhängig davon, ob die Benannten in Deutschland oder 

einem anderen Land leben. 

 

4. Bildungsprojekte zur Stabilitätssicherung 

Die Gewährung von Asyl für Flüchtlinge ergibt sich aus dem Grundrecht auf Asyl, Art. 16a GG, 

ebenso wie aus unserem Selbstverständnis von christlicher Nächstenliebe. Die Aufnahme von 

politischen Flüchtlingen kann jedoch die dahinterstehende Problematik keineswegs lösen, 

sondern nur kurzfristig für Entlastung sorgen. Um langfristig Fluchtursachen zu bekämpfen 

muss in den entsprechenden Gebieten Stabilität und eine würdige Lebensqualität frei von 

Gewalt und einer Unterdrückung in der jetzigen Form geschaffen werden. 

Der RCDS erkennt die große Bedeutung von Bildung in Deutschland aber vor allem in Ländern, 

die von Gewalt und Unterdrückung geprägt sind. Nur gezielte Bildungsprojekte, die sich an die 

Bedürfnisse der Menschen vor Ort anpassen und eine langfristige Demokratisierung 

beabsichtigen, können nachhaltig den Flüchtlingsstrom bremsen und einem christlichen 

Menschenverständnis gerecht werden. 
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Engagement politischer Stiftungen 

Der RCDS sieht hier insbesondere die politischen Stiftungen aufgrund ihres Erfahrungsschatzes 

in der politischen Bildung befähigt – gerade mit einem gewissen Grad der Neutralität – 

Bildungsprojekte anzustoßen und umzusetzen. 

Aus Sicht des RCDS bietet es sich insbesondere an verstärkt Stipendiaten in diese Projekte 

einzubinden. Gerade für die jüngeren Bevölkerungsschichten kann es einen erheblichen 

Mehrwert geben, wenn Ihnen Zukunftsperspektiven von Gleichaltrigen aufgezeigt werden. 

 

 



Die Zwei-Säulen-Exzellenzinitiative 

 

I. Einleitung 

1. Bisherige Förderrunden im Rahmen der Exzellenzinitiative 

Durch die erstmalige Ausschreibung der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern zur 

Förderung der Spitzenforschung in Deutschland im Jahre 2005 hat sich die 

Finanzierungslandschaft deutscher Hochschulen nachhaltig gewandelt. Erstmals hat sich der 

Bund, zeitlich befristet und projektgebunden, an der Hochschulfinanzierung beteiligt. Die 

aktuelle dritte Förderrunde der Exzellenzinitiative endet im Jahr 2017. 

Aktuell hat sich die Bundesregierung zu einer Fortführung der Initiative, wenn auch bei 

veränderter Ausrichtung, entschieden.1 Aus diesem Grund bezieht der RCDS in diesem Antrag 

Stellung und möchte den Prozess der Neugestaltung der Exzellenzinitiative aktiv mitgestalten. 

Die bisherige Ausgestaltung der Exzellenzinitiative bewertet der RCDS überwiegend positiv, 

auch, wenn wir uns einen stärkeren Fokus auf die Verbesserung der Lehrsituation gewünscht 

hätten. Schon seit 2010 fordert der RCDS eine vierte Förderlinie im Rahmen der 

Exzellenzinitiative einzurichten, die auf exzellenter Lehre beruht.2 

Im Rahmen der Exzellenzinitiative wurden seit 2006 ca. 3,6 Mrd. €3 von Bund und Ländern (75 % 

Bund, 25 % Länder) zur Stärkung der Spitzenforschung in Deutschland zur Verfügung gestellt. 

Mit Hilfe dieser Fördergelder wurden international ausgerichtete und forschungsstarke 

Graduiertenschulen und Forschungscluster gebildet, die den Wissenschaftsstandort 

Deutschland sukzessive an die internationale Spitze führen sollten und sollen. Zudem wurden 

die Zukunftskonzepte einiger Universitäten ausgezeichnet. Universitäten, welche mindestens 

eine Förderung aus jeder Förderlinie erhalten, wurde zudem der Titel „Elite-Universität“ 

verliehen.4 

2006 erhielten insgesamt 85 Projekte (39 Graduiertenschulen, 37 Exzellenzcluster und neun 

Zukunftskonzepte) eine Bewilligung. 70 dieser Projekte wurden auch in der zweiten 

Förderperiode weiter gefördert. Hinzu kamen 29 neue Bewilligungen, sodass seit 2012 

insgesamt 99 Projekte (45 Graduiertenschulen, 43 Exzellenzcluster und elf Zukunftskonzepte) 

gefördert werden. Mit Hilfe der Fördergelder konnte die deutsche Forschungslandschaft 

                                                 
1 Z. B.: http://m.welt.de/politik/deutschland/article139671707/Vier-Milliarden-Euro-fuer-die-besten-Hochschulen.html 
2 GVK 2010, Exzellenz auch in der Lehre: „Zur Bewertung dieser vierten Säule sollen vor allem Konzepte zur Nachwuchsförderung, 
Personalentwicklung und Hochschuldidaktik als Förderungsansätze genommen werden. Diese Aspekte wurden bisher in den Ausschreibungen 
der Exzellenzinitiative nicht berücksichtigt.“ 
3 In Rahmen von zwei Förderperioden (2006-2011: 1,9 Mrd. €; 2012-2017: 2,7 Mrd. €) wurden drei Förderrunden (2006, 2007 und 2012) 
durchgeführt. BMBF 
4 Graduiertenschulen dienen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, mittels Forschungsclustern sollen international sichtbare und 
konkurrenzfähige Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen etabliert werden und das Zukunftskonzept einer Universität zielt auf die 
Weiterentwicklung des international herausragenden Bereiches einer Universität ab, um sich als Institution im internationalen Wettbewerb in 
der Spitzengruppe zu positionieren. 
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nachhaltig gestärkt werden. So ermöglichte die Initiative beispielsweise internationale 

Spitzenforscher (z.B. an die Uni Bonn) nach Deutschland zu holen. Ebenso zeigt sich ein weiterer 

positiver Trend. So schneiden deutsche Universitäten in internationalen Rankings zunehmend 

besser ab. In diesem Zusammenhang sind vor allem die als „Elite-Universitäten“ 

ausgezeichneten Hochschulen, wie z.B. die RWTH Aachen, TU und LMU München oder die 

Universität Heidelberg, zu nennen.5 

 

2. Politische Debatte um Weiterführung der Exzellenzinitiative 

Die Neuausrichtung der Exzellenzinitiative für die Zeit ab 2017 steht gerade am Beginn der 

politischen Debatte. Dabei geht es um die Frage, ob in Zukunft einige wenige Leuchttürme der 

Spitzenforschung fachbereichsspezifisch gefördert werden sollen, um sie international noch 

wettbewerbsfähiger zu machen, oder, ob die Zukunft der Exzellenzinitiative in der Förderung 

einer in der Breite starken Forschungslandschaft in Deutschland liegt. Die Bundesregierung hat 

in diesem Zusammenhang die Bildung einer fachspezifischen Forschungselite, die auch aus 

regionalen Zusammenschlüssen einzelner Hochschulen bestehen kann, präferiert.6 Dies soll 

jedoch nicht zu Lasten der Förderung der breiten deutschen Forschungslandschaft gehen, die 

weiterhin Aufgabe der Länder ist.7 

 

3. Begriffsdefinition hinsichtlich dieses Antrags 

Um für die weiteren Ausführungen dieses Antrags ein einheitliches Begriffsverständnis zu 

schaffen werden die wesentlichen Begriffe, Exzellenz und Elite, im Folgenden kurz definiert. Der 

RCDS definiert den Begriff Elite, bzw. Forschungselite für diesen Antrag als Fachbereich, bzw. 

Fachgruppe, welche/r der internationalen Spitzengruppe innerhalb des Fachgebiets angehört. 

Dabei sollte vor allem eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Spitzenuniversitäten im 

angelsächsischen und asiatischen Raum bestehen, sodass Deutschland langfristig auch weltweit 

im Kampf um die besten Köpfe eines Fachbereichs konkurrieren kann. Exzellenz beschreibt 

zunächst etwas Herausragendes und Außergewöhnliches. In Bezug auf Forschung also eine 

herausragende und außergewöhnliche Forschungsleistung. Der Begriff Exzellenz ist für den 

RCDS jedoch nicht auf den Bereich der Forschung begrenzt. Vielmehr soll sich die Exzellenz 

einer Hochschule neben der Forschung auch in der Lehre, den Lehrbedingungen, der 

Ausstattung und Betreuung von Forschern und Studenten widerspiegeln. 

                                                 
5 Beispielhaft kann die positive Entwicklung der genannten „Elite-Universitäten“ im THE World Reputation Ranking für die Jahre 2011 bis 2015 
betrachtet werden. (z. B. Universität Heidelberg von Platz 81 (2011) auf 38 (2015)) 
6 Grundsatzbeschluss für eine neue Bund-Länder-Initiative (Nachfolge Exzellenzinitiative) vom 11.12.2014 online unter: http://www.bmbf.de/pu 
bRD/Grundsatzbeschluss_Nachfolge_ExIni.pdf 
7 Z. B.: http://m.welt.de/politik/deutschland/article139671707/Vier-Milliarden-Euro-fuer-die-besten-Hochschulen.html 
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4. Veränderungsbedarf an den bisherigen Förderrunden der Exzellenzinitiative 

Aufbauend auf dem bisher beschriebenen Status Quo sowie eigenen Erfahrungen und 

Gesprächen mit Experten aus Politik (z.B. Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion) und Wissenschaft (z.B. Prof. Dr.-Ing. Martin Buss) leiten wir nachfolgend 

Veränderungsbedarf ab, der bei einer Neugestaltung der Exzellenzinitiative nach Meinung des 

RCDS Beachtung finden sollte. Dieser abgeleitete Veränderungsbedarf bildet die Grundlage des 

Konzepts zur Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative, welches im Abschluss dargestellt wird. 

 

Der RCDS hat durch die Erfahrungen mit dem bisherigen Verlauf an einigen Stellen 

Veränderungsbedarf ausgemacht. Dieser ist nachfolgend dokumentiert: 

 Bei einer Neuausrichtung der Exzellenzinitiative soll ein über eine Berücksichtigung im 

Zukunftskonzept hinausgehender Fokus auf die Lehre gelegt werden. 

 Eine bessere Planbarkeit der Förderdauer für Universitäten und Wissenschaftler soll 

ermöglicht werden. 

 Es sollen sich stärkere, regionale Kooperationen zwischen verschiedenen Fachbereichen, 

bzw. Universitäten bilden. 

 In der deutschen Öffentlichkeit und auf dem Arbeitsmarkt wird die Exzellenzinitiative oft 

falsch verstanden. Nur wenige Studenten kommen im Verlauf ihres Studiums mit den 

durch die Exzellenzinitiative prämierten Forschungs-Fachbereichen, bzw. Förderlinien in 

Berührung. Dennoch entsteht schnell der Eindruck, dass jeder Absolvent, bzw. 

Fachbereich einer „Exzellenz-Universität“ exzellent sei. 

 Eine Verteilung der Förderlinien der Exzellenzinitiative nach regionalem Proporz (bedingt 

durch die Mitentscheidung der Länder) widerspricht dem Ziel eine international 

konkurrenzfähige Forschungselite in Deutschland zu schaffen. 

 Trotz verlängerter Förderdauer soll ein stetiger Wettbewerb zwischen geförderten und 

nicht-geförderten Projekten durch einen Forschungsqualitätsindex gesichert werden. 

Dieser Index soll unter anderem die gesamtgesellschaftliche Relevanz der 

Forschungsthemen, den generierten Output, die internationalen Sichtbarkeit und 

Reputation sowie die Übertragung der erzielten Forschungsergebnisse in die Lehre und 

deren praktische Verwertbarkeit (beispielsweise in der Industrie) messen. 

 

Aufbauend auf dem festgestellten Veränderungsbedarf hat der RCDS ein neues Konzept für die 

Förderung der Exzellenz an deutschen Universitäten entwickelt. Dieses beruht auf zwei Säulen. 

Einerseits fordert der RCDS die erfolgreiche Exzellenzinitiative im Bereich Forschung als erste 
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Säule leicht verändert fortzuführen und zusätzlich eine zweite Säule zur Förderung exzellenter 

Lehre einzurichten. Nachfolgend stellen wir das Konzept der Zwei-Säulen-Exzellenzinitiative 

und unsere jeweiligen Forderungen vor. 

 

II. Zukunft der Exzellenzinitiative in Deutschland nach 2017 

Wie bereits angedeutet fußt das Konzept für eine Fortführung der Exzellenzinitiative des RCDS 

auf zwei wesentlichen Säulen. Einerseits soll, wie bereits in der Vergangenheit, 

Spitzenforschung am Wissenschaftsstandort Deutschland ermöglicht und gefördert werden. 

Andererseits sieht der RCDS Nachholbedarf im Bereich der exzellenten Lehre sowie der 

Übertragung der Spitzenforschung in die Lehre. Die beiden Säulen der Exzellenzinitiative der 

Zukunft werden im Folgenden näher beschrieben. 

 

1. Die erste Säule: exzellente Forschung 

a. Grundsatz 

Die bisherige Förderung der exzellenten Forschung erachtet der RCDS als gelungene 

Konstruktion und möchte die Dreigliedrigkeit aus Zukunftskonzept (Entwicklung der 

Gesamtuniversität), Exzellenzcluster (Förderung der Forschung eines Themenkomplexes) und 

Graduiertenschule (Förderung von Doktoranden in einem breiten Wissenschaftsgebiet) in jedem 

Fall erhalten. Dennoch sehen wir verschiedentlich Änderungsbedarf, sodass eine effizientere 

und effektivere Förderung der Spitzenforschung in Deutschland ermöglicht werden kann. 

 

b. Leuchttürme der Spitzenforschung 

Gerade bei der Vergabe der zweiten und dritten Förderrunde zur Exzellenzinitiative wurde 

zunehmend der Anschein erweckt, dass Graduiertenschulen und Exzellenzcluster, neben 

unbestreitbar guten Projektanträgen, auch nach regionalen (Proporz-)Erwägungen vergeben 

wurden.8 Dies stellt keine Abwertung der geförderten Projekte dar, sondern bemängelt lediglich, 

dass ähnlich gute Anträge von bereits stark geförderten Universitäten keine Beachtung finden 

konnten. Aus diesem Grund sollen Proporz-Erwägungen bei der zukünftigen Vergabe von 

Fördergeldern im Rahmen der Exzellenzinitiative keine Rolle mehr spielen. Ohnehin fordert der 

RCDS eine stärkere Profilbildung und Verdichtung der Förderung. So sollen durch die Förderung 

durch den Bund einige wenige Fachbereiche, bzw. Universitäten zu Leuchttürmen der 

Spitzenforschung ausgebildet werden, die international eine Spitzenposition einnehmen. Für 

eine Förderung von Forschung in der Breite stehen die Bundesländer im Rahmen der 

                                                 
8 Z. B. http://www.zeit.de/campus/online/2007/43/elite-kommentar 
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Grundausstattung ihrer Hochschulen in der Verantwortung. 

 

c. Profilschärfung 

Besonders wünschenswert ist zudem regionale Profilschärfung. So finden sich in Deutschland 

zahlreiche Wissenschaftsregionen, die herausragende Forschung in verschiedenen Bereichen 

abdecken. Durch eine Kombination dieses Wissens können international einzigartige 

Forschungsideen entwickelt und realisiert werden. Aus diesem Grund fordert der RCDS die 

Einbeziehung von interdisziplinärer Regionalität in die Vergabeziele der neuen 

Exzellenzinitiative. Im Rahmen dieser regionalen Kooperationen können auch Hochschulen, die 

bisher von einer Förderung durch die Exzellenzinitiative ausgeschlossen sind, profitieren. 

Dennoch soll die Förderung durch die Exzellenzinitiative auch weiterhin auf Universitäten und 

ihr angeschlossene Forschungseinrichtungen beschränkt sein. 

 

d. Vergabesicherheit bei gleichzeitiger fortwährender Evaluierung 

Einen weiteren, bereits oben erwähnten, Veränderungsbedarf sieht der RCDS in der 

Vergabesicherheit. Durch die bisherige Ausgestaltung der Exzellenzinitiative fehlt Universitäten 

und beteiligten Forschern die Sicherheit über den Fortbestand der Graduiertenschulen, bzw. 

Exzellenzcluster. Dies steht jedoch dem Aufbau von international anerkannter Spitzenforschung 

entgegen, da die Versäumnisse in der Spitzenforschung der vergangenen Jahrzehnte nicht 

innerhalb kurzer Zeit aufgeholt werden können. Eine Befristung der Förderung ist jedoch aus 

Sicht des RCDS nicht nur aufgrund des Föderalismus geboten, sondern auch, um eine 

Möglichkeit zur Evaluierung der Förderprojekte zu schaffen. Der RCDS fordert somit eine 

Verlängerung der Förderdauern ohne jedoch deren Befristung aufzuheben. Zudem sollen 

zwischen den Wissenschaftskommissionen und den geförderten Projekten verbindliche Ziele im 

Rahmen der Förderung definiert werden, um so den stetigen Aufstieg des Forschungsbereichs 

hin zur Weltspitze zu begleiten. Ein weiteres Instrument zur Evaluierung der geförderten 

Projekte soll ein Forschungsqualitätsindex sein, der von den Wissenschaftskommissionen 

bestimmt wird. Dieser beinhaltet einerseits eine Aussage über die gesamtgesellschaftliche 

Relevanz des Forschungsthemas, gemessen an den Zukunftszielen der Bundesregierung, den 

Forschungsoutput des geförderten Projekts, gemessen in Veröffentlichungen, Patenten oder 

anderen fachspezifischen Kriterien, und die internationale Sichtbarkeit, gemessen z. B. durch 

Zitationen durch internationale Forscher, die Sichtbarkeit auf internationalen Konferenzen oder 

auch die Internationalität des eigenen Förderprojekts. Andererseits soll der Forschungs-

qualitätsindex auch eine Aussage zur Reputation des geförderten Fachbereichs, bzw. der 
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geförderten Universität, gemessen in Rangplätzen bei internationalen, forschungsorientierten 

Rankings sowie die Übertragung der erzielten Forschungsergebnisse in die Lehre und ihre 

praktische Verwertbarkeit (beispielsweise in der Industrie) enthalten. Weitere Kriterien könnten 

die Interdisziplinarität sowie die Bildung eines regionalen Netzwerks sein. Insgesamt soll der 

Forschungsqualitätsindex nicht nur zur Evaluation der geförderten Projekte dienen, sondern 

auch einen Vergleich mit nicht, oder anderweitig geförderten Projekten ermöglichen. 

Perspektivisch könnten bei einer neuen Förderrunde besonders solche Projekte gefördert 

werden, die einen hohen Forschungsqualitätsindex aufweisen. 

 

e. Lehrpreis für Übertragung von geförderter Spitzenforschung in die Lehre 

Ein weiterer Aspekt, der nach Auffassung des RCDS einer Änderung bedarf, ist die Übertragung 

der Forschungsergebnisse in die Lehre. Leider erfolgt dies bisher nur wenig zufriedenstellend, 

weshalb nur wenige Studenten im Verlauf ihres Studiums mit den geförderten Projekten in 

Berührung kommen. Aus diesem Grund fordert der RCDS die Einrichtung eines Lehrpreises für 

die Übertragung von geförderter Spitzenforschung in die Lehre. Dieser soll durch einen 

wirklichen finanziellen Anreiz für die Professoren eine verstärkte Einbindung der 

Spitzenforschung in die Lehre ermöglichen. Stichwort ist hier die forschungsorientierte Lehre. 

 

Zusammengefasst fordert der RCDS: 

 Die Beibehaltung der Dreigliedrigkeit der Forschungssäule der Exzellenzinitiative, 

 keine Vergabe der Förderlinien nach regionalem Proporz, 

 Profilschärfung und Konzentration der Förderung auf wenige „Leuchttürme der 

Wissenschaft“, 

 eine regionale Vereinigung (interdisziplinärer) Kompetenzen mit optionaler 

Einbeziehung, auch von Fachhochschulen, 

 die Verlängerung der Förderdauer, 

 die Einrichtung eines Forschungsqualitätsindex, 

 die Schaffung eines Lehrpreises, um die Übertragung von Forschungsergebnissen in die 

Lehre zu fördern. 

 

2. Die zweite Säule: exzellente Lehre 

a. Problematik 

Neben der Förderung von Spitzenleistungen in der Forschung möchte der RCDS auch 

Spitzenleistungen im Bereich der Lehre fördern. Auf individuell studentischer Ebene erfolgt eine 
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Förderung von Spitzenleistungen bereits z.B. durch das Deutschlandstipendium oder die 

Begabtenförderwerke. Es fehlt nach Meinung des RCDS bisher an einer geeigneten Möglichkeit 

besonders begabten und forschungsinteressierten Studenten schon während ihres Studiums 

einen Einblick in die Forschung zu gewähren. Bisher basieren derartige Möglichkeiten 

ausschließlich auf der Zusatzbetreuung durch einige wenige Professoren. Ausschließlich im 

Freistaat Bayern bietet sich mit dem bereits erfolgreich erprobten Konzept der 

Elitestudiengänge eine Möglichkeit besonders begabte, leistungsbereite und 

forschungsinteressierte Studenten schon während ihres Studiums stark forschungsbezogene 

und wissenschaftliche Arbeit zu ermöglichen.9 

 

b. Beispiel und Vorbild: Elitestudiengänge auf Masterebene in Bayern 

Im Folgenden wird deshalb das Konzept der Elitestudiengänge nach bayerischem Vorbild kurz 

erläutert. 

Spitzenforschung beginnt nicht erst mit einer Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter. 

Bereits während des Studiums heben sich einige Studenten durch ihre außerordentliche 

Motivation und Leistungsfähigkeit hervor. Um diese Studenten bereits in der Studienzeit zu 

fordern und zu fördern bietet das Elitenetzwerk Bayern Elitestudiengänge an. Die 

Elitestudiengänge sind als Masterstudiengänge mit einem „nach internationalem Maß 

[exzellentem] Lehrangebot“10 konzipiert, die an einen mit sehr gutem Erfolg abgeschlossenes 

Bachelorstudium anschließen. Dabei deckt das Angebot alle Wissenschaftsbereiche ab. Sie 

sollen Studenten für Führungspositionen in Forschung und Wirtschaft qualifizieren. Dafür ist es 

nötig, dass sich sowohl die Studenten, als auch Dozenten und Betreuer durch „wissenschaftliche 

Exzellenz und Vielfältigkeit auszeichnen“. Das Auswahlverfahren ist transparent und 

leistungsbezogen. So müssen bei der Bewerbung beispielsweise Sprachnachweise, 

Motivationsschreiben und Empfehlungsschreiben von Dozenten eingereicht werden.11 

 

Weitere Merkmale dieser Masterstudiengänge sind12: 

 Hohe Betreuungsintensität der Studenten, 

 profiliertes, interdisziplinäres fachliches Angebot, 

 hohes Maß an Internationalität (z.B. durch Auslandspraktika und fremdsprachige 

Lehrveranstaltungen), 

                                                 
9 Allgemeine Informationen zu den Elitestudiengängen in Bayern finden sich online unter: https://www.elitenetzwerk.bayern.de/elitestudien 
gaenge/ueberblick/ 
10 https://portal.mytum.de/studium/studiengaenge/elite 
11 https://www.in.tum.de/fuer-studieninteressierte/bewerbung/masterstudiengaenge/computational-science-and-engineering.html 
12 https://www.elitenetzwerk.bayern.de/elitestudiengaenge/im-detail/ 
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 Persönlichkeitsbildung (z.B. durch Softskill-Seminare), 

 Vorbereitung aus wissenschaftsbezogene Tätigkeit in verantwortlicher Position, 

 Einbindung in interdisziplinäres inter- und intrauniversitäre Netzwerke, 

 Förderung des wissenschaftlichen Diskurses und der Kommunikation und Interaktion 

zwischen Studenten (z.B. durch Exkursionen) und 

 Weiterbildungskonzept: Teilnahme an Veranstaltungen zur wissenschaftlichen 

Weiterbildung des Elitenetzwerkes auch nach dem Studium. 

 

Eine Besonderheit ist die Förderung der Studiengänge durch das Elitenetzwerk Bayern. Die 

Studiengänge werden für zwei Förderphasen über insgesamt 10 Jahre finanziert. Danach besteht 

die Möglichkeit für die Hochschulen die Studiengänge weiterzuführen, wobei sie Konzept und 

Ausstattung dieser übernehmen müssen, die Qualitätskontrolle aber weiterhin beim 

Elitenetzwerk liegt. 

 

c) Übernahme des Konzepts in die Exzellenzinitiative des Bundes als deren zweite Säule 

Der RCDS fordert daher den Bund auf selbst Elitestudiengänge nach einem ähnlichen Konzept in 

Zusammenarbeit mit den in ihrem Fach forschungs- und lehrstarken Universitäten in 

Deutschland anteilig zu finanzieren, einerseits – wie bereits in Bayern – insbesondere auf 

Master-Level, doch gerade ebenso darüber hinaus auf Bachelor-Level, um keine Förderungslücke 

zwischen Schule und Masterstudiengang entstehen zu lassen. In die Master-Level-

Elitestudiengänge ist zudem die Möglichkeit für „Fast-Tracks“ nach dem vierten 

Bachelorsemester zu integrieren. 

Zur Evaluierung der Elitestudiengänge muss das derzeitige Auswahlverfahren für die Förderung 

im Rahmen der Exzellenzinitiative13 angepasst werden, z. B. durch die Einrichtung einer 

Fachkommission „Lehre“. Das Vergabeverfahren richtet sich nach ähnlichen Kriterien wie die 

Vergabe von Graduiertenschulen, bzw. Forschungsclustern im Rahmen der forschungs-

orientierten Exzellenzinitiative. Allen Wissenschaftsbereichen soll die Einrichtung von 

Elitestudiengängen ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang sollen auch regionale 

Zusammenschlüsse von mehreren Universitäten zur Bildung von (begrenzt) interdisziplinären 

Elitestudiengängen besonders gefördert werden. 

 

III. Schlussbemerkung 

Der RCDS spricht sich klar für die Fortführung der Exzellenzinitiative aus. Die Erfolge für den 

                                                 
13 www.bmbf.de/pubRD/Auswahl_und_Begutachtungsverfahren_Exzellenzinitiative.pdf 
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Wissenschaftsstandort Deutschland sind schon jetzt deutlich sichtbar, die Fakten sprechen eine 

eindeutige Sprache. Die Ausgestaltung der Initiative hat sich im Kern bewährt. Doch zugleich 

zeigen wir – wie oben dargelegt – verschiedene Aspekte auf, die nun miteinbezogen, bzw. 

wesentlich besser umgesetzt werden müssen. 

Forschung und Lehre sind – im Sinne des Humboldtschen Bildungsideals – zwei Seiten ein und 

derselben Medaille. Wir fordern daher Ergebnisse aus der Spitzenforschung in die Lehre zu 

integrieren sowie bereits im Rahmen der akademischen Ausbildung die klügsten Köpfe zu 

wissenschaftlichem Arbeiten auf international höchstem Niveau zu befähigen, dadurch Talente 

zu fördern und so herausragenden wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. 

Innovationskraft und der Zuwachs an wissenschaftlichem Niveau liegen dabei nicht zuletzt auch 

im stetigen Wettbewerb zwischen den führenden Einrichtungen begründet. Dem geht oft eine 

ausdrücklich zu begrüßende Schärfung des Profils der jeweiligen Universität voraus. Genau 

diesen Wettbewerb unter den Besten muss die Exzellenzinitiative befeuern: Einerseits gilt es 

künftig wissenschaftliche Fortschritte durch eine erhöhte finanzielle Planungssicherheit 

nachhaltiger zu sichern. Andererseits aber stets durch objektive, unabhängige Evaluation 

festzustellen, welche Forschungseinrichtungen tatsächlich auf herausragendem Niveau 

international wahrnehmbar forschen und ob die gesteckten Ziele erreicht wurden. 

Ziel der Exzellenzinitiative muss die weitere Stärkung der Spitzenforschung in Deutschland sein. 

Ein gutes wissenschaftliches Niveau in der Breite hat die Grundfinanzierung durch die Länder zu 

sichern. Die Exzellenzinitiative ist hier ein dringend nötiges Mehr und kein Anstatt: Sie muss es 

endlich schaffen, dass diejenigen Fakultäten und Cluster, die schon heute national und zum Teil 

auch international wissenschaftlich herausragen, endlich in die internationale Spitzengruppe der 

forschungsstärksten und renommiertesten Universitäten aufrücken. Dass dies nur die heute 

schon Besten überhaupt schaffen können, ist unübersehbar; Maßnahmen, die nach dem 

Gießkannenprinzip oder nach politischem Regionalproporz lediglich einen wissenschaftlich 

durchschnittlichen Einheitsbrei zementieren lehnen wir als pure Verschwendung wertvoller 

Ressourcen strikt ab. Wir machen uns dafür stark, die wissenschaftlich stärksten Fakultäten und 

Cluster zu identifizieren und diese ganz gezielt mit den notwendigen umfangreichen Mitteln, 

die derzeit einzig dem Bund zur Verfügung stehen, zu fördern. 
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I. Einleitung 

Durch den Bologna-Prozess haben sich die Strukturen des Hochschulstudiums in Deutschland in 

den letzten Jahren gravierend gewandelt. Dies betrifft vor allem die Einführung der Bachelor- 

und Masterabschlüsse, die Modularisierung der Veranstaltungen und die europaweite 

Vergleichbarkeit des Arbeitsaufwands durch das European Credit Transfer and Accumulation 

System (ECTS). Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Vereinbarkeit von Studium und anderen 

Tätigkeiten, wie Kindererziehung, Pflege und Erwerbstätigkeit, für heutige Studenten immer 

wichtiger geworden ist. Der Bedarf an zeitlich und örtlich flexibleren Studiermöglichkeiten lässt 

sich unter anderem an der Erwerbstätigenquote und den Verpflichtungen durch 

Kinderbetreuung und Pflege, die ein Vollzeitstudium potenziell be- oder verhindern, ablesen.1 

 Die Erwerbstätigenquote unter Studenten lag 1991 noch bei 51 % und stieg bis 2012 auf 

62 %.2 Auch studentische Unternehmensgründungen haben in den letzten Jahren stark 

zugenommen. Ein Anzeichen dafür ist, dass 43,2 % der Unternehmensgründer heute 

zwischen 18 und 34 Jahren alt sind.3 

 Trotz einer Vervielfachung des Frauenanteils unter den Studenten und des Ausbaus der 

familienbezogenen Studienförderung stagniert das Niveau der Studenten mit Kind seit 

60 Jahren zwischen 5 und 7 %. Seit 2006 ist es sogar gesunken und betrug 2012 nur noch 

5 % (s. Tabelle 1). Dies entspricht 94.500 Studenten.4 

 Rund 11.000 Studenten in Deutschland gehen neben ihrem Studium einer Pflegetätigkeit 

nach und unterbrechen dazu ihr Studium. Diese Zahl wurde 2012 erstmals erhoben.5 

 

Tabelle 1: Erwerbstätigenquote, Quote studentischer Eltern und de facto Teilzeitquote6 

 Erwerbstätigenquote Studenten mit Kind de facto Teilzeitstudenten im Vollzeitstudium 

1991 51 % 6 % 13 % 

1994 59 % 7 % 18 % 

1997 65 % 7 % 19 % 

2000 67 % 7 % 20 % 

2003 68 % 6 % 24 % 

2006 64 % 7 % 25 % 

2009 67 % 5 % 21 % 

2012 62 % 5 % 22 % 

 
                                                 
1 Bargel: „Studieren in Teilzeit als Beitrag zur Flexibilisierung des Hochschulstudiums“ Hefte zur Hochschulforschung, 2013 
2 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2012 
3 KfW-Gründungsmonitor 2013 
4 Familienfreundlichkeit an deutschen Hochschulen, BMBF, 2013 
5 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2012 
6 S. ebd. 
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Im deutschen Hochschulsystem bestehen grundsätzlich drei Möglichkeiten ein Studium mit 

einer anderen zeitaufwändigen Tätigkeit, z. B. der Kindererziehung, zu verbinden: 

 

1. Ein Vollzeitstudium als de facto Teilzeitstudium 

Vollzeitstudiengänge sind die Regel an deutschen Hochschulen (93 % aller immatrikulierten 

Studenten) und derart strukturiert, dass der Student sich zeitlich vollständig auf Vorlesungen, 

Seminare und andere Veranstaltungen konzentrieren soll. Die Regelstudienzeit für ein Studium 

in Vollzeit beträgt in Bachelorstudiengängen sechs bis acht und in Masterstudiengängen zwei 

bis vier Semester. Studenten, die während des Studiums noch weiteren zeitintensiven Aufgaben 

nachgehen (müssen), versuchen diese neben dem Studium zu leisten. Studenten, die formell in 

einem Vollzeitstudiengang immatrikuliert sind, diesen aber tatsächlich in Teilzeit studieren, d. h. 

mit weniger als 25 Stunden Arbeitsaufwand pro Woche, werden „de facto Teilzeitstudenten“ 

genannt. Ihr Anteil an den Vollzeitstudenten lag 2012 bei 22 %, unter den Studenten mit Kind 

sogar bei 32 %.7 Dies ist eine extreme Steigerung seit 1993 (13 %). 

 

2. Ein „echtes“ Teilzeitstudium 

Neben dem klassischen Vollzeitstudium an einer Hochschule existieren in Deutschland zurzeit 

rund 505 Teilzeitstudienmöglichkeiten.8 Diese bieten all denjenigen eine Alternative, die neben 

Beruf, Erziehung oder Betreuung zeitreduziert studieren möchten. Im Jahr 2009 betrug die 

Anzahl der Teilzeitstudiengänge lediglich 2,5 % an allen grundständigen Studiengängen. Diese 

Zahl hat sich innerhalb von drei Jahren auf 5,4 % mehr als verdoppelt.9 Bei der Aufnahme eines 

formellen Teilzeitstudiums gilt allerdings zu beachten, dass kein Anspruch auf BAföG besteht, 

die Finanzierung des Lebensunterhalts aber durch Arbeitslosengeld II gesichert werden kann. 

Dieses ist mit der Pflicht zur Arbeitssuche und -aufnahme verbunden.10 Das ist ein Grund dafür, 

dass viele Studenten ein Vollzeitstudium dem Teilzeitstudium vorziehen. 

 

3. Ein Fernstudium 

Derzeit sind in Deutschland 110.000 Studenten in einem Fernstudiengang immatrikuliert.11 Das 

Fernstudium erfreut sich damit in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Gerade bei 

hoher zeitlicher Belastung durch Berufstätigkeit und/oder Kinderbetreuung eignet sich ein 

Fernstudium mit zeitlicher und örtlicher Flexibilität, erfordert aber auch ein höheres Maß an 

                                                 
7 S. ebd. 
8 S. ebd. 
9 S. ebd.; Anmerkung: 
10 BMFSFJ: „Familiengründung und Elternschaft in Ausbildung und Studium“, Monitor Familienforschung, Ausgabe 29, 2012 
11www.studieren-im-netz.org 
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Selbstdisziplin. Ein Fernstudium geht allerdings nicht per se mit einer geringeren Zeitbelastung 

einher, sondern lediglich mit einer höheren Flexibilität. Außerdem eignet sich ein Fernstudium 

nicht bei einer nur temporären oder spontan auftretenden Doppelbelastung durch Studium und 

eine andere Tätigkeit. 

 

II. Problematik 

Eine Doppelbelastung von Studium und Erwerbstätigkeit, Kindererziehung oder Pflege, die 

oftmals auch keine freiwillige Entscheidung ist, kann für Studenten zeitlich und organisatorisch 

extrem problematisch sein. Die zeitliche Belastung, die ein Vollzeitstudent leistet, der nebenbei 

einen „hohen Erwerbsaufwand“ hat, beträgt durchschnittlich 61 Wochenstunden. Gegenüber 

Vollzeitstudenten, die de facto in Teilzeit studieren, ist die zeitliche Belastung 21 Stunden pro 

Woche höher (s. Abbildung 1). Mehr als die Hälfte der nicht-erwerbstätigen Studenten gibt bei 

der 20. Sozialerhebung des Studentenwerks an, dass „Nebenjobs wegen der Studienbelastung 

nicht möglich sind“. Auch für studentische Unternehmensgründer ist die flexible 

Studiengestaltung wichtig, insbesondere in den ersten Monaten der Gründung oder wenn man 

das Studium nach einer Unterbrechung wieder aufnehmen möchte. 
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Abbildung 1: Zeitaufwand nach Studien-Erwerbs-Typ, in Stunden/Woche12 
 
Etwa 40 % aller studentischen Eltern unterbrechen ihr Studium – verglichen mit 9 % der 

kinderlosen Studenten. Studenten mit Kind stehen nicht nur finanziellen Herausforderungen 

gegenüber, die mit der Unterstützung durch staatliche Fonds und universitätsspezifische 

Stiftungen bewältigt werden können. Insbesondere die zeitliche Mehrbelastung und die 

                                                 
12 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2012 
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Notwendigkeit zur Flexibilität stellen junge Eltern vor Schwierigkeiten. Studien- und 

Prüfungsordnungen sind häufig nicht an die Bedürfnisse von studentischen Eltern angepasst. 

Des Weiteren berichten Studenten oft von mangelnder Unterstützung durch Dozenten.13 In den 

letzten Jahren hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Deutschland eine hohe politische 

und mediale Aufmerksamkeit erfahren. Diese muss ebenso auf die Vereinbarkeit von Studium 

und Familie gerichtet werden. Neben den Gruppen der erwerbstätigen Studenten und der 

Studenten mit Kind wurde im Rahmen der 20. Sozialerhebung erstmals die Größe der 

Studentengruppe identifiziert, die einer Pflegetätigkeit nachgehen. Ergebnis der Befragung war, 

dass rund 5 % aller Studenten ihr Studium für die Pflege von Angehörigen unterbrechen 

müssen. Finanziell hat sich unser Bildungssystem bereits auf die heterogenen Bedürfnisse der 

heutigen Studenten eingestellt. Das BAföG gibt es beispielsweise als reine Zuschussförderung 

ohne Darlehenscharakter, die dann gewährt wird, wenn infolge von Behinderung, 

Schwangerschaft oder Pflege und Erziehung die Förderhöchstdauer überschritten wird. Zwar 

können Studenten ein Teilzeit- oder Fernstudium aufnehmen, um nebenbei anderen Tätigkeiten 

nachzugehen, diese beiden Möglichkeiten entsprechen jedoch meist nicht den Bedürfnissen der 

Betroffenen. Neben der geringen Anzahl an Teilzeitstudiengängen an deutschen Hochschulen 

(s. oben)14 sprechen der kurzfristig auftretende und meist nicht dauerhafte Charakter der 

Nebentätigkeit gegen ein „echtes“ Teilzeitstudium. Es gibt beispielsweise viele Studenten, die 

bei Aufnahme ihres Studiums noch nicht planen Eltern zu werden und daher kein 

Teilzeitstudium aufnehmen. Auch Pflegeaufgaben fallen oft kurzfristig an. Erwerbstätigkeit 

während des Studiums beschränkt sich häufig auch nur auf wenige Semester. So sind für viele 

Studenten Teilzeit- oder Fernstudienangebote nicht attraktiv oder sogar gänzlich ungeeignet. 

Aufgrund der oben erläuterten Problematiken fordert der RCDS eine Reihe von Maßnahmen, die 

flexibles Studieren an deutschen Hochschulen ermöglichen, bzw. vereinfachen. Einige dieser 

Forderungen können neben der Flexibilisierung des Studiums noch andere positive Wirkungen 

erzielen, z. B. die Verbesserung der Organisation oder Lehre an unseren Hochschulen. Der RCDS 

erachtet die Ergreifung dieser Maßnahmen daher nicht nur in Bezug auf die Flexibilisierung für 

sinnvoll, sondern ist der Überzeugung, dass das deutsche Hochschulsystem so in viele Facetten 

nachhaltig verbessert werden kann. 

 

III. Forderungen 

Der RCDS fordert die Hochschulen in Deutschland dazu auf ein zeitlich und örtlich flexibleres 

                                                 
13 BMFSFJ: „Familiengründung und Elternschaft in Ausbildung und Studium“, Monitor Familienforschung, Ausgabe 29, 2012 
14 Zwar hat sich das Angebot an Teilzeitstudiengängen seit 2009 mehr als verdoppelt, dennoch kann auch heute noch nicht jeder Studiengang in 
Teilzeit studiert werden. 
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Studium für Studenten mit Erwerbstätigkeits-, Erziehungs- und Pflegeaufgaben zu ermöglichen. 

Wird auf die Heterogenität der studentischen Bedürfnisse nicht adäquat eingegangen bestehen 

vielschichtige Gefahren für das deutsche Hochschulsystem: Diese reichen vom Verzicht auf eine 

Studienaufnahme über die unerwünschte Verzögerung im Studienablauf bis hin zum vorzeitigen 

Studienabbruch. Hochschulen müssen die Chancen, die unter anderem die Modularisierung der 

Studiengänge bietet, besser zur Flexibilisierung des Vollzeitstudiums zu nutzen.15 

Der RCDS fordert von den Hochschulen in Bezug auf die Flexibilisierung von 

Vollzeitstudiengängen folgende Verbesserungen: 

 

1. Abschaffung der Präsenzpflicht 

Die Anwesenheitspflicht für klassische Vorlesungen, in denen größtenteils von einem Dozenten 

frontal vorgetragen wird, muss abgeschafft werden. Es muss in der Verantwortung des 

erwachsenen, mündigen Studenten liegen, zu entscheiden, ob er Vorlesungen besucht oder 

nicht. Das Argument, das viele Dozenten dann vor leeren Reihen vortragen würden, lenkt allzu 

oft nur vom eigentlichen Problem ab: Bietet ein Dozent gute Lehre an, ist auch ohne 

Anwesenheitspflicht eine hohe Zuhörerzahl garantiert. Weder in den Bologna-Erklärungen noch 

in den Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz oder in den Landeshochschulgesetzen 

wird eine Anwesenheitspflicht gefordert. Sie schadet der Entwicklung von Eigenverantwortung 

und verschult das Studium unnötig. Die Anwesenheitspflicht im Studium berücksichtig darüber 

hinaus in keiner Weise die Fähigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Studenten: Einige 

Studenten lernen lieber allein, andere verinnerlichen ein Thema besser beim Zuhören. Vor allem 

aber der Vereinbarung mit anderen Tätigkeiten steht die Anwesenheitspflicht im Weg. Daher 

fordert der RCDS ihre Abschaffung. Für Veranstaltungen, in denen aktive Mitarbeit gefordert 

wird, z. B. Seminaren in Kleingruppen, erachtet der RCDS eine Präsenzpflicht für sinnvoll. 

 

2. E-Learning in der Hochschullehre fördern 

Dass Hochschuldidaktik sich im digitalen Zeitalter verändern muss ist nicht zu bezweifeln und 

wurde vom RCDS bereits in einem Beschluss auf der Bundesdelegiertenversammlung 2014 

verdeutlicht. Medienunterstütztes Lernen, das sog. E-Learning16, ermöglicht nicht nur das zeit-, 

sondern auch ortsflexible Studium. Damit stellt es einen ganz besonderen Baustein beim 

Umgang mit der Heterogenität heutiger Studentengenerationen dar. Beispielsweise bietet E-
                                                 
15 Siehe hierzu auch BMFSFJ: „Familiengründung und Elternschaft in Ausbildung und Studium“, Ausgabe 29, 2012 
16„Electronic Learning ist eine Form des Lernens und Lehrens, die durch Informations- und Kommunikationstechnologien zur Aufzeichnung, 
Speicherung, Be- und Verarbeitung, Anwendung und Präsentation von Informationen unterstützt oder ermöglicht wird. In digitalen 
Lernumgebungen sind Lerninhalte interaktiv und multimedial gestaltet (Text, Grafik, Audio- und Videosequenzen, Animationen und interaktive 
Komponenten).“ In: Bernd Kleimann, Klaus Wannemacher: E-Learning an deutschen Hochschulen (= Hochschulplanung, Bd. 165). Hannover 
2004. S. 3.  



Studium in Deutschland flexibler gestalten 

 
Learning eine höhere Flexibilität für Studenten, denen ein Wiedereinstieg ins Hochschulstudium 

nach längerer Pause andernfalls schwer fallen würde, das heißt z. B. Studenten mit Kind oder 

pflegebedürftigen Angehörigen. Auch wenn der RCDS die Präsenz im klassischen akademischen 

Studium als unerlässlich für den wissenschaftlichen Diskus erachtet, fordert er die Hochschulen 

dazu auf, sich infrastrukturell auf die neuen Möglichkeiten einzustellen, unter anderem mittels 

Beratungsstellen für Dozenten, der Einstellung von geschultem Personal, der Auswahl von 

Produkten und Services, Kosten-Nutzen-Abwägungen und langfristigen Strategien. Daneben 

müssen Dozenten dazu angehalten werden vermehrt E-Learning-Elemente in Veranstaltungen 

einzusetzen, z. B. durch die Ausschreibung von Preisen, Prämien oder anderen Initiativen. Die 

USA und auch asiatische Ländern drohen den deutschen Hochschulen in Bezug auf E-Learning 

und Blended Learning, d. h. der Kombination von Präsenz- und Off-Campus-Elementen, 

davonzulaufen. Ersten erfolgreichen Maßnahmen in Deutschland, unter anderem den ersten 

deutschen MOOCs17, müssen weitere Schritte folgen, z. B. im Bereich der E-Klausuren und der 

Online-Verfügbarkeit von (Zusatz)-Materialien für Veranstaltungen. In den USA spielen bei der 

Entwicklung von MOOCs vor allem finanzielle Erwägungen eine Rolle, da das Studium dort mit 

hohen Kosten verbunden ist. Diese Hürde gibt es in Deutschland nicht, sodass kostenfreie, 

digitale Bildungsangebote das System der staatlich finanzierten Präsenzhochschulen nicht 

gefährden, sondern diese ergänzen. Damit deutsche MOOCs allerdings zu einer Bereicherung 

werden, müssen einige Fragen geklärt werden: Wie sind sie in das klassische Studium zu 

integrieren? In welcher Form findet eine Qualitätssicherung statt? Wie erfolgt eine objektive 

Qualitätskontrolle und wie funktioniert die Anrechnung? Der Hochschulstandort Deutschland 

darf es sich nicht leisten auf die Chancen der digitalen Innovationen zu verzichten und muss 

diese Fragen schnell beantworten, um im europäischen Wettbewerb konkurrenzfähig zu 

bleiben.18 Dies geht nicht ohne die notwendigen finanziellen Mittel. Daher fordert der RCDS, 

ebenso wie der Bundesfachausschuss Bildung, Forschung und Innovation der CDU19, dass 

Hochschulen für einige Zeit mit Drittmitteln unterstützt werden, um gezielt Pilotprojekte 

angehen zu können. Im gleichen Zug müssen diese Projekte evaluiert werden, um die besten 

Projekte identifizieren und fortführen zu können. Wir fordern von den zuständigen 

Landesministerien, die entstehenden Kosten, die z. B. für neue digitale Infrastruktur in Hörsälen 

nötig sind, mitzutragen. Um Synergien zu nutzen, müssen hochschulübergreifende 

Kooperationen intensiver gefordert und gefördert werden. Paradebeispiele für den Umgang mit 

                                                 
17 MOOC: Massive Open Online Course 
18 So sieht es z.B. auch die Expertenkommission für Forschung und Innovation im Bezug auf MOOCs in ihrem „Gutachten zu Forschung, 
Innovation und Technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2015“, S. 15. 
19 „Lernen 4.0 – Vorschläge zur Gestaltung digitaler Bildungsräume“, BFA Bildung, Forschung und Innovation der CDU, 23.2.2015 
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den neuen digitalen Möglichkeiten stellen die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb)20 und das 

MOOC Production Fellowship Programm21 dar. Der RCDS fordert die Hochschulen auf, nach 

diesen Beispielen aktiv den Verbund mit anderen Hochschulen und externen Dienstleistern zu 

suchen, wo eigene hochschulinterne Möglichkeiten und Kompetenzen nicht ausreichend sind. 

 

3. Bessere Betreuungsmöglichkeiten und Infrastruktur für studentische Eltern 

Nachgewiesenermaßen suchen studentische Eltern weit häufiger Beratungsstellen an der 

Hochschule auf.22 Vordingliches Thema ist dabei die Vereinbarkeit von Studium und Familie 

sowie die Finanzierung des Studiums. Der RCDS fordert die Hochschulen dazu auf adäquate und 

kostengünstige Betreuungsmöglichkeiten für Kinder studentischer Eltern bereitzustellen. Diese 

müssen sich vor allem an den flexiblen Zeiten von Kursen und Sprechstunden richten und in 

ausreichender Anzahl vorhanden sein. Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass junge 

Menschen ihre Tätigkeit – ob Beruf oder Studium – mit der Erziehung von Kindern vereinbaren 

können. Daher sieht der RCDS unsere Hochschulen bei diesem Thema ebenso in der Pflicht wie 

Arbeitgeber. Nur wenn sich die Vereinbarkeit von Studium und Kindererziehung deutlich erhöht 

wird sich auch die Quote studentischer Eltern erhöhen. Zusätzlich fordert der RCDS, dass 

Initiativen, wie „audit familiengerechte hochschule“ und das Projekt „Effektiv!“23, fortgeführt 

werden. Durch derartige Projekte kann die Familienfreundlichkeit unserer Hochschulen 

nachhaltig gesteigert werden. Der RCDS unterstreicht seine Forderung Hochschulen und 

Mensen so auszustatten, dass sie von Studenten mit Kindern genutzt werden können, unter 

anderem durch Kinderstühle und Wickelräume. Darüber hinaus fordert der RCDS, dass bei 

Hochschulsport- und Kulturangeboten sowohl inhaltlich als auch zeitlich auf Bedürfnisse 

studentischer Eltern eingegangen wird. 

 

4. Förderung bei Kindererziehung und Pflege 

Um ein Studium mit der Erziehung eines Kindes oder der Pflege einer anderen Person auch 

finanziell vereinbaren zu können, fordert der RCDS, dass dem Antrag auf Verlängerung der 

BAföG-Bezugszeit über die Regelstudienzeit hinaus in diesen Fällen stets zugestimmt wird. 

Zurzeit wird lediglich die Kindererziehung, nicht aber die Pflege gesetzlich berücksichtigt. Wir 

fordern weiterhin Sonderregelungen für Studenten, die Kindererziehung oder Pflegeaufgaben 
                                                 
20 Der RCDS hat auf der BDV 2014 beschlossen, dass in Deutschland eine „Virtuelle Hochschule Deutschlands“ nach dem Vorbild der Virtuellen 
Hochschule Bayerns aufgebaut werden soll. Bei der vhb handelt es sich um ein staatlich finanziertes Verbundinstitut der staatlichen 
Universitäten und Fachhochschulen. Aufgabe der vhb ist es, die Entwicklung und Durchführung von hochschul-übergreifenden Online-
Lehrangeboten für ihre 31 Trägerhochschulen zu unterstützen. Die Studenten der Trägerhochschulen können die Angebote kostenfrei nutzen. 
21 Ausschreibung der MOOC-Plattform iversity, bei der 10 Projekte mit jeweils 25.000 Euro gefördert werden. 
22 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2009 
23 Forschungsbasiertes Online-Informationsportal, das Hochschulen über konkrete Handlungslinien informiert. Nähere Informationen auf 
http://www.familienfreundliche-wissenschaft.org/home/ 
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nachgehen und dazu ihre Regelstudienzeit überschreiten. Der RCDS fordert auf Antrag die 

Anrechnung bis zu vier Semestern Pflege- oder Erziehungszeit auf die Regelstudienzeit. 

 

5. Persönliche Beratung für flexibles Studieren 

Die persönliche Beratung zu Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteilen ist ein essenzieller 

Aspekt der flexiblen Studiengestaltung – nicht nur für studentische Eltern. Der RCDS fordert die 

Hochschulen daher dazu auf, geeignete Beratungsstellen für Studenten zu schaffen, die sich 

über ein zeitlich flexibles Studium oder ein Teilzeitstudium informieren möchten, z. B. weil sie 

sich nebenher in einer Unternehmensgründung engagieren wollen. Diese Beratungsstellen 

sollen beispielsweise darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt Zwischenprüfungen zu 

verschieben, inhaltliche Blöcke zeitlich umzulegen oder auch Wohnheimplätze, die nur befristet 

zur Verfügung stehen, zu verlängern. Erfahrungsgemäß informiert die Hochschulverwaltung 

über solche Themen nur ungern, da ein Abweichen vom regulären Studienplan nicht vorgesehen 

ist. Der RCDS fordert, dass die Hochschulen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und auf 

die Belange der Studenten besser eingehen. Hierzu zählen beispielsweise auch die vom RCDS 

bereits seit der GVK 2015 geforderten Teilzeitstudienplänen, die modellhaft zeigen wie sich 

(inhaltlich und organisatorisch) sinnvoll ein reduziertes Semesterprogramm erstellen lässt.24 

 

6. Modulstudiengänge als weitere Alternative einrichten 

Neben den oben erläuterten hat sich in den vergangenen Jahren eine weitere alternative 

Studienform gebildet, das sog. Modulstudium. Dieses kann sich der Student nach dem 

Baukastenprinzip zusammenstellen und dabei auch nur einzelne Module belegen, die er mit 

einem Leistungsnachweis abschließt. Die erworbenen wissenschaftlichen oder beruflichen 

Teilqualifikationen dienen vor allem der berufsbegleitenden Weiterbildung. Der Bund-Länder-

Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ fördert in seiner zweiten Runde 

beispielsweise die Hochschule Ravensburg-Weingarten bei der Einführung eines Modulstudiums 

„Elektrotechnik/Technischer Vertrieb“.25 Der RCDS begrüßt Modulstudiengänge als Möglichkeit 

des flexiblen Studierens ausdrücklich und fordert, dass weitere Hochschulen diesem Beispiel 

folgen und derartige Modulstudiengänge, insbesondere für Erwerbstätige als Weiterbildung, 

einführen. Daneben fordert der RCDS die finanzielle Unterstützung der Hochschulen durch den 

Bund und die Länder. Nur so kann das Angebot an Modulstudiengängen, die sich an den 

individuellen Konstellationen der Studieninteressierten orientieren, weiter ausgebaut werden. 

                                                 
24 Siehe Beschlusslage GVK 2015: „Ziel ist es nicht, Studieninhalte zu reduzieren, sondern diese lediglich teilzeitfreundlich (Module z.B. an 3 
Wochentagen oder auf bestimmte Tageszeiten beschränkt) zu strecken.“ 
25http://www.wettbewerb-offene-hochschulen-bmbf.de/foerderprojekte 
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7. Lebenslanges Lernen ermöglichen 

Lebenslanges Lernen wird vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der 

tiefgreifenden Veränderung unserer Gesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft wichtiger 

denn je. Ein Teilzeitstudium bietet in diesem Umfeld eine ideale Möglichkeit Weiterbildung 

berufsbegleitend bzw. -integrierend zu ermöglichen. Der RCDS fordert, dass dabei die Angebote 

an Teilzeitstudiengängen branchenspezifisch auf die Bedürfnisse von Berufstätigen aller 

Altersgruppen und Vorkenntnisse zugeschnitten werden. Die Ausgestaltung der 

Teilzeitstudiengänge ist einerseits in der Form der Modulstudiengänge (siehe Abschnitt 5) 

möglich. In diesem Fall würde der Beschäftigte, in Absprache mit dem Arbeitgeber, einzelne 

Module zur Weiterbildung besuchen. Ebenso denkbar sind stark spezialisierte 

Teilzeitstudiengänge, die z. B. eine bestimmte Berufsausbildung und Berufserfahrung, nicht aber 

zwingend die Allgemeine Hochschulreife zur Voraussetzung haben. So könnte eine 

Weiterbildung auf Basis des vorhandenen, praxisnahen und spezifischen Wissens erfolgen. 

Lebenslanges Lernen zu fördern ist jedoch nicht alleinige Aufgabe des Staates. Da Gesellschaft, 

Arbeitgeber und der Beschäftigte gleichermaßen von der gestiegenen Qualifikation des 

Beschäftigten profitieren sollten alle drei Gruppen einen angemessenen Beitrag zur 

Finanzierung dieser Teilzeitstudienmöglichkeiten leisten. 

 

8. E-Governance in der Hochschulverwaltung einführen 

E-Governance beschreibt die vereinfachte Durchführung von Prozessen in Institutionen und 

Behörden mit Hilfe von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Studenten, 

die in Teilzeit studieren, ob als immatrikulierte Vollzeitstudenten oder in einem 

Teilzeitstudiengang, sind darauf angewiesen, dass sich die Studienorganisation an ihren 

Bedürfnissen ausrichtet. Ein möglichst großer Teil der Organisation des Studiums muss „off-

campus“, d. h. online oder postalisch zu erledigen sein, z. B. die Anmeldung zu Klausuren oder 

die Ausleihe von Büchern. Vorteile von digitaler Verwaltung sind beispielsweise, dass 

Informationen „rund um die Uhr“ verfügbar sind, technische Abläufe beschleunigt werden und 

menschliche Fehler vermieden werden können. Durch frei werdende Kapazitäten in der 

Verwaltung können Hochschulen ihre Servicequalität deutlich verbessern. Daher fordert der 

RCDS die Hochschulen dazu auf, ihre Prozesse und Infrastruktur zu digitalisieren, um eine 

einfachere und flexiblere Organisation des Studiums zu ermöglichen sowie gleichzeitig die 

Studienbüros und Lehrstühle zu entlasten. 
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9. Modularisierung von Studiengängen und Leistungspunktesystem nutzen 

Die Modularisierung von Studiengängen soll es ermöglichen, einzelne, inhaltlich geschlossene 

Einheiten im Rahmen eines Studienganges zu identifizieren und zu bewerten. Durch Gliederung 

in thematische, zielorientierte Studieneinheiten, die sich über einen festgesetzten Zeitraum 

erstrecken und Vorlesungen, Übungen, Seminare sowie Praktika umfassen, kann ein Studium 

besser strukturiert und für Studenten einerseits transparenter, andererseits flexibler gestaltet 

werden. Der RCDS fordert die Hochschulen dazu auf Studieninhalte tatsächlich in diese 

inhaltlich geschlossene Teilbereiche zu gliedern und alte Diplomstudiengang-Strukturen sinnvoll 

zu modularisieren. Unnötige inhaltliche sowie organisatorische Abhängigkeiten von Modulen 

müssen abgeschafft werden. Zusätzlich muss aus der Beschreibung des Moduls Inhalt und 

Umfang für den Studenten deutlich werden. Der RCDS fordert weiterhin, dass sich die Vergabe 

der Leistungspunkte gemäß des European Credit Transfer and Accumulation Systems nach dem 

tatsächlich errechneten Zeitaufwand der Veranstaltung richtet. Dies bedeutet, dass ein ECTS-

Punkt etwa 25 bis 30 Stunden Arbeitsaufwand entspricht.26 

 

Der RCDS fordert in Bezug auf die Flexibilisierung von Teilzeitstudiengängen folgende 

Verbesserungen: 

 

10. Teilzeitstudienangebote ausbauen 

Die Schätzungen über die Höhe des Bedarfs an Teilzeitstudiengängen schwanken zwischen 16 % 

bis 22 % aller Studienplätze.27 Dieser lässt sich z. T. auch am in den letzten Jahren stark 

gestiegenen Anteil der de facto Teilzeitstudenten ablesen (2012: 22 %). Zwar ist für viele dieser 

Studenten ein vollständiges Teilzeitstudium keine echte Alternative, sicher ist jedoch, dass der 

Bedarf an Teilzeitstudienplätzen das Angebot derzeit noch überschreitet. Der RCDS fordert 

daher die Hochschulen dazu auf, den Weg der letzten Jahre fortzusetzen und vermehrt 

Teilzeitstudiengänge einzurichten. Die bereits oben erwähnten Fördermöglichkeiten, wie z. B. 

der Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ bieten für die 

Hochschulen adäquate finanzielle Anreize. 

 

11. Das Teilzeitstudium als echte Alternative gestalten 

Viel zu oft herrscht heute noch die Meinung vor, dass Teilzeitstudiengänge keine echte 

Alternative zum Vollzeitstudium, sondern lediglich eine „geduldete Abweichung“ darstellen.28 

                                                 
26 Diese Forderung folgt den „ECTS-Grundsätzen“ und ist gemäß des Beschlusses der KMK vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010. 
2720. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2012 
28Bargel: „Studieren in Teilzeit als Beitrag zur Flexibilisierung des Hochschulstudiums“ Hefte zur Hochschulforschung, 2013 
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Diese Ansicht ist insbesondere vor dem Hintergrund flexibler Studiengestaltung und der Idee 

des „Lebenslangen Lernens“ nicht mehr zeitgemäß. Die Politik und Hochschulen müssen sich, 

ggf. auch durch Schaffen geeigneter Institutionen, dafür einsetzen, dass Teilzeitstudiengänge 

qualitativ auf dem Niveau eines Vollzeitstudiums stehen. Nur so können Teilzeit-

studienangebote auch die Wertigkeit eines Vollzeitstudiums erlangen und auf der einen Seite 

echte Alternative zum de facto Teilzeitstudium darstellen sowie auf der anderen Seite für 

Berufstätige und Eltern interessant sein. 

 

12. Regelmäßige fachspezifische und studienbegleitende Beratung einrichten 

Studenten, die ein Teilzeitstudium absolvieren haben einen anderen Beratungsbedarf und 

andere Fragen als Vollzeitstudenten, die fast täglich an der Hochschule sind und ein 

Vollzeitstudium absolvieren. Der RCDS fordert, dass sich, sofern eine Hochschule einen 

Teilzeitstudiengang eingerichtet hat, die Studienberatung auch an den Bedürfnissen dieser 

Studenten orientiert, z. B. indem sie viele Beratungsleistungen online anbietet (siehe dazu auch 

Forderung „8. E-Governance in der Hochschulverwaltung einführen“). Darüber hinaus kann es 

Sinn machen eine eigene Beratungsstelle für Teilzeitstudenten einzurichten. 

 

13. Wahlfreiheit garantieren – Nachweise abschaffen 

Der RCDS lehnt es ab, dass, wie etwa die HRK fordert29, für die Immatrikulation in einen 

Teilzeitstudiengang ein Nachweis für eine andere studienbegleitende Tätigkeit vorgelegt 

werden muss. Der Student soll Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen Studienmodellen 

haben. Nachweise für berufliche Tätigkeiten als Begründung für ein Teilzeitstudium oder andere 

umfangreiche zeitliche Belastungen, wie familiäre Verpflichtungen, gesundheitliche 

Beeinträchtigungen, etc. sollen daher nicht vorgelegt werden müssen. Als Verband, der an die 

Eigenverantwortlichkeit und die Fähigkeit zur Selbstorganisation junger Menschen glaubt, sind 

wir davon überzeugt, dass nur Wahlfreiheit einen echten Studienerfolg sichern kann. 

 

Der RCDS fordert im Bezug die Flexibilisierung des Fernstudiums folgende Verbesserungen: 

 

14. Einzelne Kurse der Fernuniversitäten besuchen 

Ähnlich wie in Modulstudiengängen, fordert der RCDS, dass für Studenten auch an 

Fernuniversitäten nur einzelne Kurse belegbar sein sollen. Diese sollen, nach vorheriger 

Absprache und Prüfung, dann an der Heimathochschule anerkannt werden. So kann ein Student, 

                                                 
29 Position der HRK zum Teilzeitstudium, Entschließung des 183. Plenums vom 10. November 1997 
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der z. B. aufgrund einer Pflegetätigkeit das Studium an seiner Heimathochschule (zeitweise) 

nicht fortführen kann, dennoch Prüfungen ablegen, die von seiner Hochschule anerkannt 

werden. Damit es nicht dazu kommt, dass vermeintliche „schwierige“ Klausuren an der 

Heimathochschule umgangen werden und stattdessen an der Fernuniversität abgelegt werden, 

muss die Heimathochschule in diesem Fall einen Nachweis vom Studenten einfordern. 

 

IV. Schlussbemerkung 

Der RCDS nimmt die heterogenen Bedürfnisse von Studenten wahr und setzt sich mit den 

daraus resultierenden Problematiken auseinander. Erwerbstätigkeit, Kindererziehung, Pflege 

und andere zeitintensive Tätigkeiten müssen mit dem Hochschulstudium besser vereinbar sein 

als dies zurzeit der Fall ist. Die Flexibilisierung des Hochschulstudiums ist gleichzeitig ein Mittel, 

um die Zahl der Studienabbrecher in Deutschland zu senken. Jede einzelne Studienform, ob 

Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, Fernstudium oder Modulstudium, hat ihre Vor- und Nachteile. 

Wichtig ist, dass der Student eine echte Wahlfreiheit hat und sich das Studium wählen kann, 

dass seinen Bedürfnissen am besten entspricht. Nur so kann ein Studienerfolg gewährleistet 

werden. Die Forderungen in diesem Antrag zeigen, dass die Verantwortung in den Händen aller 

Spieler im deutschen Hochschulsystem liegt: Bundesregierung, Länderregierungen, 

Hochschulen, Dozenten und Externe können zu einer Flexibilisierung beitragen. Wir fordern, 

dass jeder die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzt, um flexibleres Studieren in 

Deutschland zu ermöglichen. 
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I. Bedeutung der Studentenwerke für die Studenten in Deutschland 

Durch die Angebote und Aufgaben, die Studentenwerke in Deutschland leisten, prägen sie das 

deutsche Hochschulwesen immens. Bundesweit betreuen 58 Studentenwerke, zumeist 

organisiert in Anstalten des öffentlichen Rechts, rund 2,2 Millionen Studenten an über 200 

Hochschulorten und sorgen für eine soziale und wirtschaftliche Förderung der Studenten.1 

Insbesondere tragen sie aber auch zu einer kulturellen Förderung des studentischen Alltags bei, 

gerade indem sie die Rahmenbedingungen für das Studium verbessern. Die Studentenwerke 

bieten konkret ein breites Angebot in den Bereichen Hochschulgastronomie, Wohnen, 

Studienfinanzierung, Kinderbetreuung sowie Beratungs- und Vermittlungsdienste. Finanziert 

werden die Studentenwerke durch Einnahmen, die selbst erwirtschaftet werden, einen 

Semesterbeitrag, der von den Studenten geleistet werden muss sowie Zuschüsse der Länder. 

 

II. Für ein vielfältiges gastronomisches Angebot 

Die größten Berührungspunkte der Studenten mit dem Studentenwerk gibt es sicherlich 

innerhalb der gastronomischen Einrichtungen, die neben der traditionellen Mensa mittlerweile 

auch zahlreiche andere Angebote bereitstellen. 

Seit 1994 hat sich die Anzahl der ausgegeben Essen alleine in den 112 Mensen in NRW von 15,2 

Mio. auf 19,2 Mio. gesteigert.2 Diese werden durch die zusätzlichen Verkaufsorte, wie z. B. 

Cafeterien und Bistros, ergänzt. Aber nicht nur die Quantität wurde gesteigert, sondern auch die 

Qualität. Würde unsere Elterngeneration heutzutage noch einmal eine Mensa besuchen wäre sie 

von der Vielfältigkeit überrascht. Zählte früher hauptsächlich noch die schiere Masse, die per 

„Frittierstraße“ und Nudeln schnell abgefertigt werden konnte, wird mittlerweile vielerorts 

vermehrt Wert auf regionale und qualitativ hochwertige Produkte gelegt. Durch eine scheinbare 

Dominanz sogenannter ernährungsbewussterer Vegetarier und Veganer hat auch die 

Vielfältigkeit enorm zugenommen. Bei den Wünschen spielen kurzfristige Trends kaum eine 

Rolle, sollten aber zumindest aufmerksam beobachtet werde ohne sich jedem unreflektiert 

anzupassen. 

In einer repräsentativen Hisbus-Studie, wurden die typischen Ernährungsgewohnheiten von 

Studenten abgefragt. Das Ergebnis wurde ausgewertet und grob in 5 Typen eingeteilt: 

 

 

                                                 
1
 Vgl. http://www.studentenwerke.de/de/content/studentenwerke 

2
 Vgl. Leistungsbilanz 2014; Hrsg. Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW 
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(Quelle: Präsentation HISBUS-Studie, 25.04.2015 – Studie bisher nicht veröffentlicht) 

 
Der Großteil der Studenten ist dieser Studie nach mit einem ausgewogenen und vollwertigen 

Essen bei einer gewissen Vielfalt zufriedenzustellen. Ethische Annahmen spielen nur 

untergeordnet eine Rolle, sollten zwar beachtet, aber nicht überbewertet werden. Daraus ergibt 

sich, dass es nicht zu rechtfertigen ist, dass eine Minderheit der Mehrheit ihre Bedingungen 

auferlegt. Auch aus unternehmerischen Zielen der Studentenwerke ist dies nicht zu 

rechtfertigen. Verschiedene Geschmäcker zufriedenzustellen ist aber nicht nur eine Qualitäts-, 

sondern vor allem auch eine Kostenfrage. Soll die Qualität im Essensangebot weiterhin durch 

die Studentenwerke gesteigert werden, müssen entweder der Preis, der Sozialbeitrag oder die 

Zuschüsse durch die Länder steigen. In der Gastronomie handelt es sich um einen 

hochsubventionierten Preis. Diese Subventionierung ist auch dem sozialen Auftrag geschuldet, 

der aber nicht mehr erfüllt werden kann, wenn Individualwünsche einer lauten Minderheit – 

dazu gehören vor allem Vegetarier/Veganer aber auch individueller Lifestyle – einer 

Massenverpflegung gleichgestellt werden. 

(Quelle: Berechnung des Geschäftsführers, Studentenwerk in NRW) 

 

Anhand eines Beispiels sollen die Kosten in der Gastronomie verdeutlicht werden: 

Dieser Rechnung lässt sich vor allem entnehmen: In vielen Fällen liegt der Verkaufspreis noch 

unter den Fertigungskosten. Rechnet man die Nebenkosten, wie Mitarbeiter, Strom und Miete 

 Hintergrund Anteil Geschlecht Fach Hochschulart 

Körperlicher Optimierer Disziplin / Ethik unwichtig 27 % 60 % männlich Ingenieurswissenschaften Universität 

Schneller Alles-Verzehrer Schnell, viel und preiswert 26 % 69 % männlich Ingenieur, Wirtschaft, 

Naturwissenschaft, Mathematik 

FH 

Informierte Gesundheitsbewusstsein 19 % 54 % weiblich Geisteswissenschaften, Sport Universität 

Pragmatisch-Gehetzter Nimmt was angeboten wird 15 % 59 % weiblich „ Universität 

Streng-Ethisch Essen ist Religion und 

politisch 

13 % 70 % weiblich „ Universität 
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dazu, ist eine Vollkostendeckelung utopisch. In vielen Studentenwerken fließt der Sozialbeitrag 

ausschließlich in die Gastronomie und fehlt daher an anderen Stellen, die sich zwar selbst 

tragen, aber auch nur das Notwendigste ermöglichen. Aus Sicht des RCDS könnte man hier zum 

Beispiel bei den Preisen der Mitarbeiter der Universität ansetzen. Auch ihr Betrag liegt zwar 

näher an den Fertigungskosten, aber noch deutlich unter den Vollkosten, ohne sich gleichzeitig 

durch einen Sozialbeitrag an der Finanzierung zu beteiligen. Die Differenz zwischen den Preisen 

der Studenten und den Mitarbeitern ist an vielen Hochschulorten sehr klein und erscheint 

ungerecht, da die Studenten einen Sozialbeitrag zahlen müssen. Die Vermutung liegt daher 

nahe, dass die Mitarbeiteressen über den Landeszuschuss finanziert werden. 

 
(Quelle: Präsentation HISBUS-Studie, 25.04.2015 – Studie bisher nicht veröffentlicht) 
 

Daher ermutigt der RCDS die Studentenwerke den begonnen Weg weiter zu beschreiten und 

durch Evaluationen, Essensstatistiken und Kundenbefragungen die Mehrheitswünsche zu 

erkennen und sich an diesen zu orientieren. Wünsche von kleinen Teilen der Studentenschaft 

sind anhand ihrer Motivation zu reflektieren und im Verhältnis zur Gesamtheit zu bewerten. 

Individualwünsche politisch motivierter Nahrungsideologen dürfen sich nicht erheblich auf die 

Preisgestaltung des gesamten Essensangebotes auswirken. Gleichzeitig soll veränderten 

Ernährungsgewohnheiten entsprechend Rechnung getragen werden, indem sich daran zu 

orientieren ist, dass jedes Gericht sich gleichermaßen stark selbst tragen muss. Preis, Qualität 

und Vielfalt sollen weiterhin in dieser Reihenfolge Maxime allen Handelns sein. 

Der RCDS fordert weiter die Hochschulen in Zusammenarbeit mit den Studentenwerken auf, 

sich angemessen an der Mitarbeiterverpflegung zu beteiligen, sodass die Mitarbeiterpreise nicht 

mehr, zumindest aber nicht ausschließlich durch Landeszuschüsse und/oder studentischer 

Sozialbeiträge subventioniert werden müssen, um so das Preisniveau für die Studenten senken 

zu können. Die Umsetzung soll den Universitäten vor Ort obliegen und könnte durch eine 
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Betriebsvereinbarung, Preiserhöhung oder durch einen Festbetrag geregelt werden. Als RCDS 

unterstützen wir dabei vor allem einen leistungsbezogenen- und keinen Zwangsbeitrag. Nur wer 

die Leistungen der Mensa tatsächlich in Anspruch nimmt, soll auch an der Reduzierung der 

Preislücke beteiligt werden. 

 

III. Für die Bereitstellung studentischen Wohnraums 

Zu einer der zentralen Aufgaben der Studentenwerke in Deutschland zählt die Bereitstellung 

von, an den Anforderungen und Möglichkeiten eines Studenten ausgerichteten, angemessenen 

Wohnraums. Die Studentenwerke erfüllen gerade im Bereich der Wohnungssituation mit der 

Gestaltung der sozialen Rahmenbedingungen des Studiums einen öffentlichen Auftrag. Hierfür 

erhalten sie von den Ländern Zuschüsse, beziehungsweise Finanzhilfen. Da die Studentenwerke 

an ihren öffentlichen Auftrag gebunden sind, sollte sich der Großteil der Wohnungen an den 

Maßstäben orientieren, die für die Berechnung des BAföG-Satzes angenommen werden. 

Der RCDS fordert die Studentenwerke, gerade in Zeiten von begrenzten Landeshaushalten, auf, 

verstärkt weitere Förderer in die Umsetzung von Projekten einzubeziehen, um so den Studenten 

ein besseres Angebot bieten zu können und die öffentlichen Haushalte zu schonen. Es sollte 

gerade damit geworben werden, dass ein attraktives Konzept zur Nachnutzung der zu 

schaffenden Räumlichkeiten besteht. Bei einer Nachnutzung sind die Auswirkungen des 

demografischen Wandels für die Städte unbedingt miteinzubeziehen. 

Der RCDS fordert die Studentenwerke auf enger mit den Städten zusammenzuarbeiten. Es sollte 

angestrebt werden studentischen Wohnraum möglichst in Hochschul- oder Innenstadtnähe 

anbieten zu können. Da die Flächen gerade in diesen Bereichen sehr begrenzt sind, müssen 

kreative, auf die individuelle Stadt angepasste Lösungen gesucht werden. So kann die 

Umfunktionierung von nicht mehr genutzten Kasernenanlagen zusätzlichen, zentralen 

Wohnraum bieten. Der RCDS fordert eine nachhaltige Nutzung des zur Verfügung stehenden 

Wohnraums. Dies bezieht ein, dass sich der RCDS, soweit dies wirtschaftlich profitabel ist, für 

eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Nebenkosten ausspricht. Gerade in Neubauten 

sollten Zählsysteme eingebaut werden, die eine verbrauchsabhängige Abrechnung ermöglichen. 

Dies führt einerseits zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs, andererseits werden die 

Studentenwerke und die Studenten wirtschaftlich entlastet, da Erfahrungen zeigen, dass bei 

einer verbrauchsabhängigen Abrechnung erheblich weniger Energie von den Studenten 

verbraucht wird. Der RCDS spricht sich gegen eine Aufrüstung von älteren Bauwerken mit 

verbrauchsabhängigen Zählsystemen aus, soweit dies nicht wirtschaftlich begründet werden 

kann. 
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IV. Unternehmerischen Handeln nur im Sinne der Studenten 

In den vergangenen Jahren sind die Studentenzahlen an deutschen Hochschulen stark 

gestiegen. Dies hat nicht nur die Hochschulen vor neue Aufgaben und Herausforderungen 

gestellt, sondern auch die Studentenwerke haben ihr Angebot stark erweitert. Vielfach sind die 

Studentenwerke als Produktions-, Dienstleistungs- und Verwaltungsbetriebe ihrer Größe mit 

mittleren bis zu großen Wirtschaftsunternehmen vergleichbar. Daher arbeiten Studentenwerke 

inzwischen nach modernen kaufmännischen Prinzipien, wozu Markt- und Kundenorientierung, 

Personalqualifikation und -entwicklung sowie Qualitätssicherung gehören.3 Zudem haben sie 

den verfassungsmäßig verankerten Auftrag der (sozial-)staatlichen Daseinsvorsorge inne. 

Daraus resultiert, dass die Studentenwerke Leistungen erbringen, die für die Studentenwerke als 

Unternehmen nicht profitabel, bzw. defizitär sind. 

Der RCDS befürwortet, im angemessenen Rahmen, auch betriebswirtschaftlich nicht rentable 

Leistungen, bzw. an betriebswirtschaftlich nicht rentablen Standorten den Studenten 

anzubieten. Wenn die Studentenwerke nicht ausschließlich für Belange der Studenten tätig 

werden, so fordert der RCDS, dass diese hochschulfernen Projekte ausschließlich 

gewinnbringend durchzuführen sind. Folglich spricht sich der RCDS strikt gegen eine 

Mitfinanzierung von hochschulfernen Projekten durch den Semesterbeitrag aus, der von den 

Studenten geleistet wird und auf diesem Wege womöglich Dritten zugutekommen soll. 

 

V. Für den Namen „Studentenwerk“ 

Der RCDS spricht sich strikt gegen eine Umbenennung der Studentenwerke in eine gegenderte 

Formulierung aus. Die Namensgebung der deutschen Studentenwerke beruht auf einer mehr als 

100-jährigen Tradition und steht – gerade bei den Studentenwerken – in keinem Widerspruch zu 

einer Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit. Weiter warnt der RCDS vor ideologisch 

geprägten Entscheidungen, die eine Umbenennung der Studentenwerke nach sich ziehen; zumal 

wenn die immensen Kosten einer Umstellung ausschließlich zu Lasten der Studenten gehen 

sollen. 

 

 

                                                 
3
 http://www.studentenwerke.de/de/content/studentenwerke 



Die Kleinen Fächer – Die „Hidden Champions“ der 
deutschen Hochschullandschaft bewahren und weiterentwickeln 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Lockerung des Kooperationsverbotes für eine Stärkung des 
deutschen Hochschulstandorts nutzen 

 

 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 

 



Studienabbrecherquoten senken 
 

 

Dieser Antrag wurde nicht befasst. 

 

 



Erasmus: Bessere Anrechnung von Studienleistungen 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 
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Das Deutschlandstipendium ist in den letzten Jahren zu einem festen und wichtigen Bestandteil 

der deutschen Stipendienkultur geworden. Allerdings gibt es an vielen Hochschulen in 

Deutschland noch immer große Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So stellen zum Beispiel die 

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 6,5 % und die Technische Universität 

München 4,5 % aller Deutschlandstipendiaten im Bundesgebiet. Dem gegenüber stehen 

Universitäten wie etwa die Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn oder die Freie 

Universität Berlin mit einem jeweiligen Anteil von nur 0,6 % aller Deutschlandstipendiaten, 

obwohl die Anzahl der Studenten an diesen Hochschulen jeweils im Vergleich zur RWTH Aachen 

oder der TU München nur unwesentlich geringer ausfällt. 

Dieses Missverhältnis ist einerseits Ausdruck unterschiedlicher Schwerpunktsetzung einzelner 

Rektorate und andererseits strukturell bedingt. Um den notwendigen Kontakt zur Wirtschaft 

herzustellen müssen die Hochschulen eigene Kapazitäten aufwenden. Die vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung gezahlten Verwaltungspauschalen decken nach 

Angaben der Hochschulrektorenkonferenz lediglich ein Drittel der Verwaltungskosten. 

Hochschulen, die sich aus Gründen schlechten Wirtschaftens vergangener Jahre oder zu 

geringer Grundmittel der Landesregierungen in finanziellen Engpässen befinden, haben 

demnach Probleme beim Einstieg in die Förderung. Dies ließ sich zuletzt an der Universität 

Hamburg beobachten. Dort wurden nur 26 anstatt der 622 möglichen Stipendien eingeworben, 

obwohl die Beteiligung für Unternehmen ausgesprochen attraktiv ist (Kontaktmöglichkeit zu 

Studenten, Steuervorteile). 

So entsteht ein ungleicher Wettbewerb, bei dem besonders kleinere oder drittmittelschwache 

Hochschulen benachteiligt sind. Es ist bezeichnend, dass 49 % der Deutschlandstipendien in den 

sogenannten MINT-Fächern vergeben werden (stat. Bundesamt). Daher ist es notwendig, auch 

drittmittelschwache Studienfelder zu fördern und ihnen die Vergabe von Deutschlandstipendien 

zu ermöglichen. 

Zwar begrüßt der RCDS grundsätzlich Wettbewerb zwischen Hochschulen, allerdings ist dieser 

nur zu Teilen im Sinne der Studenten. Ein Wettbewerb, der daher rührt, wie viel Geld und 

Arbeitszeit die jeweilige Hochschule für das Deutschlandstipendium abstellen kann, ist nicht 

notwendigerweise ein Ausdruck für die Qualität der Forschung und Lehre. Erst wenn für die 

Hochschulen keine zusätzlichen Kosten entstehen und so Hürden geschaffen werden, spiegelt 

die Zahl der eingeworbenen Deutschlandstipendien die Vernetzung der Hochschule mit der 

Region und die Forschungsleistung adäquat wider. Dies muss aber Ziel der Förderung sein, 
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damit gerade für Studienanfänger eine angemessene Orientierungskennziffer geschaffen wird. 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert daher die Bundesregierung dazu auf 

Mittel für die Anschubfinanzierung bereitzustellen. Daraus sollen Projekte teilfinanziert werden, 

mit denen Hochschulen in das Deutschlandstipendium einsteigen können. Weiter sollen aus 

obigen Gründen die Verwaltungspauschalen erhöht werden. 

Die Änderungen sollen das Deutschlandstipendium, welches zurzeit hervorragende Ergebnisse 

erzielt, sofern die lokalen Grundlagen an den Hochschulen gegeben sind, flächendeckend 

etablieren. Darüber hinaus werden die Qualität von Forschung und Lehre sowie die lokale 

Vernetzung der Hochschule gegenüber der Finanzstärke an Bedeutung in der Frage, wie viele 

Stipendien vergeben werden können, gewinnen. 

Der verbleibende Wettbewerb stützt sich dann maßgeblich auf die für die Wissenschaft 

bedeutsamen Aspekte. Dies ist im Interesse aller im Wissenschaftssystem vertretenden Akteure. 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten sieht das Deutschlandstipendium als eine 

Chance der Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die einen Teil der 

Studienfinanzierung der Studenten darstellt und die ihnen einen Einblick in die Berufswelt 

ermöglicht. 

 

 



Studienverlaufsstatistiken 

 

Der RCDS fordert die Einführung von obligatorischen Studienverlaufsstatistiken an Hochschulen 

und Universitäten, weil sie ein geeignetes Mittel für Universitäten darstellen, um 

Schwachpunkte in der Konzeption der Studiengänge zu ermitteln und Gegenmaßnahmen zu 

ergreifen. 

 

Begründung: 

Für die dritte Phase des Hochschulpakts von 2016 – 2020 wurde das Ziel, die Zahl der 

Studienabbrecher zu reduzieren, formuliert1. 10 Prozent der Mittel aus dem Hochschulpakt (pro 

zusätzlichem Studienanfänger also 2.600 Euro) sollen von den Hochschulen für die Senkung der 

Studienabbrecherquote eingesetzt werden. Aus der aktuellen Datenlage lässt sich diese Quote 

allerdings nicht korrekt ermitteln. Es gibt zwei Institutionen, die Statistiken zum Studium 

veröffentlicht haben. 

 Das Statistische Bundesamt gibt eine Studienerfolgsquote von deutschen 

Hochschulabsolventen an: , woraus sich 

auch eine Misserfolgsquote ableiten lässt. Diese liegt in den letzten Jahren bei ca. 20 %2.  

 Für das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung DZHW (früher 

HIS GmbH) gelten „[...] als Studienabbrecher [...] ehemalige Studierende, die zwar durch 

Immatrikulation ein Erststudium an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben, 

dann aber das Hochschulsystem endgültig ohne (erstes) Abschlussexamen verlassen.“3 

Durch Befragungen zum Studienverlauf kommt das DZHW dabei zum Ergebnis, dass ca. 

28 % der Studenten ihr Studium nicht beenden4.  

 

Problematisch an diesen Erhebungen ist, dass die Statistik vom Statistischen Bundesamt keine 

Unterscheidung zwischen Studiengangwechslern und -abbrechern zulässt, obwohl diese 

Differenzierung von großer Bedeutung ist: Ein (fachbereichsinterner) Studiengangwechsler darf 

nicht als Studienabbrecher aufgefasst werden. Deshalb dürfte die tatsächliche Misserfolgsquote 

niedriger sein als es die Zahlen des Statistischen Bundesamtes vermuten lassen. Relevant ist 

dies vor allem auf dem Gebiet der MINT-Fächer. Diese weisen auf dem Papier hohe 

Abbrecherquoten auf, die häufig Studieninteressierte von der Wahl eines entsprechenden 

                                                 
1
 Vgl. http://www.bmbf.de/press/3703.php 

2
 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/Erfolgsquoten5213001097004.pdf?__bl 

ob=publicationFile 
3
 http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201404.pdf 

4
 Vgl. http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201404.pdf 
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Faches abschrecken. Jedoch lässt sich durch Umfragen feststellen, dass gerade in diesen Fächern 

häufig fachbereichsinterne Studienwechsel stattfinden, wie etwa von Wirtschaftsmathematik 

hin zur reinen Mathematik oder umgekehrt. 

Die Erhebung vom DZHW lassen, mit ihrer kleinen Stichprobengröße, keine Aussagen zu 

einzelnen Studiengängen zu. Bei beiden Erhebungen sind Verzögerungen im Studium nicht 

erkennbar und bei Fachwechseln lässt sich der Zeitpunkt des Wechsels nicht feststellen. Auch 

lassen sich im Allgemeinen keine Prognosen für die Lehrplanung ableiten. All diese 

Informationen sind für die Universitäten aber von großer Bedeutung, da sie das Potential für 

Verbesserungen der einzelnen Studiengänge offenbaren. 

Als Lösung dieser Probleme schlägt der RCDS die verbindliche Einführung von 

Studienverlaufsstatistiken vor. Das heißt, dass Universitäten und Hochschulen dazu verpflichtet 

werden sollen individuelle Studienverläufe im zeitlichen Längsschnitt abzubilden. Die 

individuellen Daten werden anonymisiert und nur in aggregierter Form verarbeitet, sodass sich 

Durchschnittswerte für die Studiendauer, die Zahl der Absolventen und die Zahl der 

Studienabbrecher ermitteln lassen. Außerdem können so die Zahlen der hochschulinternen 

Fachwechsler identifiziert werden. Dies sind Daten, die durch die bestehenden Statistiken nicht 

erhoben werden und deren Ergebnisse massiv beeinflussen. 

Studienverlaufsstatistiken als solche stehen teils datenschutzrechtlichen Bedenken der 

Hochschulen entgegen. Diese werden jedoch auch nicht von allen Hochschulen geteilt.5 Auch 

legt das von uns vorgeschlagene Konzept höchsten Wert auf Anonymisierung der Daten und 

allgemeine Datensparsamkeit. So wird bewusst auf eine Verknüpfung der Daten mit weiteren 

Informationen, wie zum Beispiel den Prüfungsergebnissen der späteren Abbrecher, verzichtet. 

Bei einer Studienverlaufsstatistik, wie sie der RCDS fordert, ist keinerlei Rückschluss von den 

aggregierten und anonymisierten Gesamtdaten zu einem einzelnen Studenten möglich. Somit 

steht der Datenschutz einer Studienverlaufsstatistik in dieser Form nicht entgegen. 

Grundlage jeder effektiven Senkung der Studienabbrecherzahlen muss zunächst eine belastbare 

und aussagekräftige Datenbasis über die Abbrecherquoten sein. Dies ist zwingend notwendig, 

um ergriffene Maßnahmen zur Reduktion der Zahl der Studienabbrecher auf ihre Wirksamkeit 

hin untersuchen zu können. Deshalb fordert der RCDS die Einführung von obligatorischen 

Studienverlaufsstatistiken für die einzelnen Studiengänge an Hochschulen und Universitäten. 

 

 

                                                 
5
 Vgl. Seyfried/ Pohlenz, Studienverlaufsstatistik als Berichtsinstrument. Eine empirische Betrachtung von Ursachen, Umsetzung und 

Implementationshindernissen.   
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Der RCDS spricht sich für eine wirksame Evaluation der Lehre an den Hochschulen aus, um die 

hohe Lehrqualität auch für die Zukunft zu sichern und weiter ausbauen zu können. Die Lehre ist 

zentraler Bestandteil der Hochschule und ist von entscheidender Bedeutung für die Studenten. 

Daher ist auch gesetzlich verankert, dass regelmäßige Evaluationen unter Beteiligung der 

Studenten durchgeführt werden sollen, vgl. §6 S. 1ff. Hochschulrahmengesetz. 

 

Begründung: 

Studenten können durch Lehrevaluationen allen ihren Dozenten auf anonyme Art und Weise ihr 

Feedback zukommen lassen. Sie profitieren von dem Feedback, wenn die Evaluationsergebnisse 

vom Dozenten berücksichtigt werden und ihre Lehre verbessern. Gleichzeitig können Studenten 

anhand veröffentlichter Evaluationsergebnisse ihre Fächerwahl beeinflussen und vor allem die 

Veranstaltungen besuchen, die vorher bereits als gute Lehrveranstaltungen ausgezeichnet 

wurden. Die Voraussetzung hierfür, die transparente Darstellung der Evaluationsergebnisse, ist 

vielerorts allerdings nicht gegeben – obwohl dies von nationalen und internationalen Gremien 

gefordert wird.1 Daher setzt sich der RCDS für eine transparente Veröffentlichung der 

Evaluationsergebnisse ein. 

Für Dozenten bietet die Lehrevaluation die Möglichkeit, direktes Feedback der Studenten zu 

erhalten. Dieses Feedback umfasst sowohl positive Kritik als auch Ansatzpunkte zur 

Verbesserung der Veranstaltung. Auf Basis dessen ist es ihm dann möglich, Nachbesserungen 

am Konzept der Veranstaltung vorzunehmen oder bewährte Lehrmethoden bewusst 

beizubehalten. 

Um ein wertvolles Instrument zur Steigerung der Lehrqualität darzustellen, müssen 

Evaluationsergebnisse statistisch aussagekräftig sein. Zudem muss es möglich sein, aus den 

erhobenen Daten direkte Handlungsempfehlungen abzuleiten. Diese sollten dann auch zeitnah 

umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Evaluation keinen reinen Selbstzweck erfüllt. 

Werden sinnvolle Anregungen aus den Evaluationen nicht zeitnah umgesetzt, verlieren die 

Studenten das Vertrauen in die Möglichkeit, durch Evaluationen an der Verbesserung der Lehre 

mitzuwirken. Infolge dessen werden sich immer weniger Studenten an den Evaluationen 

beteiligen oder die Fragebögen immer weniger gewissenhaft ausfüllen. Die Ergebnisse einer 

solchen Evaluation werden von den Dozenten als nicht aussagekräftig wahrgenommen, was 

dazu führt, dass die Bereitschaft zur Umsetzung weiter sinkt. Es drohen sich verstärkende 

                                                 
1 vgl. z.B. Wissenschaftsrat, Drs. 8639-08, S. 46. 
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negative Effekte, die das an sich wertvolle Instrument der Evaluation entwerten können. 

Damit die Möglichkeit zur Evaluierung auch zu einer Verbesserung der Lehre führen kann, muss 

die Evaluation Bestandteil eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems sein. Dessen 

Ausgestaltung kann sich an den Kriterien orientieren, die Akkreditierungsagenturen für die 

Bewertung von Qualitätssicherungsmechanismen anlegen. An erster Stelle steht hierbei die 

Festlegung klarer Zielvorgaben durch die Hochschule. Nur wenn sich die Hochschule darüber im 

Klaren ist, welche konkreten Ziele mit der Evaluation verfolgt werden sollen, kann sie auf deren 

Erreichung hinarbeiten. 

Um die Akzeptanz für Evaluationen unter den Studenten zu erhöhen und diese zu einer 

gewissenhaften Teilnahme zu motivieren, sollten diese Ziele im Vorfeld kommuniziert werden. 

Umso mehr Studenten zur Teilnahme an der Evaluation gebracht werden können, desto 

wertvoller ist das erreichte Evaluationsergebnis. Um den Studenten die Teilnahme an der 

Evaluation zu erleichtern ist es darüber hinaus sinnvoll den Termin und die Art der Evaluation 

möglichst frühzeitig festzulegen und den Studenten mitzuteilen. 

Anschließend wird eine Evaluation durchgeführt. Bei dieser muss die Anonymität der 

Teilnehmer strikt sichergestellt werden, um ein ehrliches Abstimmungsverhalten zu erreichen. 

Studenten dürfen nicht den Eindruck gewinnen, Kritik im Rahmen der Evaluation könnte sich 

negativ auf Ihre Bewertungen auswirken. Zudem müssen die Fragen so gestaltet sein, dass sie 

konkret auf die Bedürfnisse des zu bewertenden Fachbereichs zugeschnitten sind und von den 

Studenten auch beantwortet werden können. 

Die Ergebnisse der Evaluationen sollten anschließend veröffentlicht werden und seitens der 

Dozenten als Hinweis auf Verbesserungsmöglichkeiten in ihrer Veranstaltung herangezogen 

werden. Um auch den Dozenten zu motivieren auf das Feedback der Studenten einzugehen und 

hervorragende Lehre anzubieten, kann seitens der Hochschule auf die sogenannte 

leistungsorientierte Mittelvergabe gesetzt werden, bei der neben der wissenschaftlichen Arbeit 

auch die Qualität der Lehre ein Kriterium ist. Eine weitere Möglichkeit stellen Lehrpreise dar, die 

das Thema gute Lehre hervorheben und positive Beispiele zeigen, wie diese Lehre aussehen 

kann. Des Weiteren können Dozenten-Rankings genutzt werden, um die Qualität der 

Veranstaltungen bei den Dozenten beurteilen zu können. 

Seitens der Dozenten bestehen dennoch häufig Vorbehalte gegen solche Modelle. Es wird 

befürchtet die Evaluationsergebnisse seien nicht objektiv. Gerade Veranstaltungen aus dem 

Grundstudium würden aufgrund der hohen Stoffdichte und Theorielastigkeit schlechter 

bewertet werden. Jedoch zeigen Untersuchungen dass die Bewertung der Studenten erstaunlich 

objektiv erfolgt. Den Evaluationsergebnissen kann also durchaus eine hohe Bedeutung 
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zugemessen werden, ohne befürchten zu müssen, sie seien durch rein subjektive Faktoren 

wesentlich verzerrt. Dennoch können subjektive Einflüsse auf die Bewertung nie völlig 

ausgeschlossen werden.2 Daher regt der RCDS zu weiterer Forschung im Bereich der 

Störanfälligkeit von studentischen Beurteilungen an. Insbesondere erscheint eine Erforschung 

der Korrelation der Klausurergebnisse mit den Evaluationsergebnissen sinnvoll. Auch eine 

parallele Beurteilung der Veranstaltungen durch die Dozenten selbst im Eigenbildverfahren 

kann weiteren Verbesserungsbedarf aufzeigen. Kann die Objektivität der studentischen 

Beurteilungen weiter wissenschaftlich untermauert werden, steigt die Akzeptanz für die 

Evaluation als Grundlage für Veränderungen auch unter den Dozenten. 

Werden anschließend Veränderungen vorgenommen, sollten diese seitens der Universität auch 

an die Studenten kommuniziert werden. So kann das Bewusstsein für den Wert der Evaluationen 

gestärkt werden, was anschließend die Motivation der Studenten für die Teilnahme an den 

Befragungen und damit auch die Aussagekraft der Ergebnisse steigert. 

Die Qualität der Lehre an den Hochschulen muss mit angemessenen Mitteln gesichert und wo 

möglich noch gesteigert werden. Hierfür sind wirksame Evaluationen unerlässlich. Der RCDS 

spricht sich daher dafür aus, diese im dargestellten Vierschritt aus Kommunikation und 

Zielfestlegung vor der Befragung – Befragung – Veränderungen aufgrund der Ergebnisse - 

Kommunikation der Veränderungen in die Qualitätsmanagementsysteme der Hochschulen zu 

implementieren. 

 

 

                                                 
2 vgl. Rindermann, Lehrevaluation an Hochschulen, in: Zeitschrift für Evaluation 2/2003, S. 237 ff.  
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Der RCDS spricht sich für die Umsetzung der Systemakkreditierung an den deutschen 

Hochschulen aus. 

 

Begründung: 

Im Rahmen der deutschen Umsetzung des Bologna-Prozesses beschlossen die 

Kultusministerkonferenz (KMK) und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) für die neuen 

gestuften Studiengänge das Verfahren der Programmakkreditierung einzuführen (1998), um 

neben einheitlichen Qualitätsstandards eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den 

Studiengängen zu erreichen. 

Spezifisches Kennzeichen des deutschen Akkreditierungssystems ist seine Zweistufigkeit mit 

dem Akkreditierungsrat als Akteur auf der zentralen Ebene und den Agenturen auf dezentraler 

Ebene. Der Akkreditierungsrat hat die Aufgabe die Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit 

des deutschen Akkreditierungssystems zu schaffen, indem er Kriterien und Verfahren der 

Akkreditierung regelt. Im Einzelnen sind die ihm übertragenen Aufgaben in § 2 des 

Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetzes festgeschrieben. 

 

I. Programm- vs. Systemakkreditierung 

Neben der bisher üblichen Programmakkreditierung, bei der jeder Studiengang als solcher von 

einer Akkreditierungsagentur bewertet wird, bietet sich für die Hochschulen auch die 

Möglichkeit eine Systemakkreditierung. 

Gegenstand der Systemakkreditierung ist das interne Qualitätssicherungssystem einer 

Hochschule im Bereich von Studium und Lehre. Die für Lehre und Studium relevanten 

Strukturen und Prozesse werden darauf überprüft, ob sie das Erreichen der Qualifikationsziele 

und die hohe Qualität der Studiengänge gewährleisten, wobei die European Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG), die Vorgaben der KMK und die 

Kriterien des Akkreditierungsrates Anwendung finden. 

 

1. Programmakkreditierung 

Jeder Studiengang wird einzeln auf Antrag der Hochschule von einer externen 

Akkreditierungsagentur geprüft. 

„Das Akkreditierungsverfahren ist ein mehrstufiges Verfahren, das auf dem Prinzip des 

Peer Review beruht. Stellt eine Hochschule bei einer von ihr ausgewählten Agentur einen 
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Antrag auf Akkreditierung eines Studiengangs, so setzt die betreffende Agentur eine 

Gutachtergruppe ein, deren Zusammensetzung sowohl die fachlich-inhaltliche 

Ausrichtung als auch das spezifische Profil des Studiengangs widerspiegelt. Der 

Gutachtergruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter aller relevanten 

Interessensgruppen an. Dazu gehören insbesondere die Vertreterinnen bzw. Vertretern 

der Hochschulen – also Lehrenden und Studierenden – und aus Vertreterinnen bzw. 

Vertretern der Berufspraxis.  

Die Begutachtung des Studiengangs durch die Gutachtergruppe erfolgt auf der 

Grundlage der Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung und beinhaltet in der Regel eine Begehung der Hochschule. 

Anschließend fertigen die Gutachterinnen und Gutachter ein Gutachten mit einer 

Beschlussempfehlung für die Akkreditierung des Studiengangs an. 

Auf der Grundlage des Gutachtens und unter Berücksichtigung des vom 

Akkreditierungsrat vorgegebenen Entscheidungsreglements beschließt das zuständige 

Entscheidungsgremium der Agentur eine Akkreditierung des betreffenden Studiengangs, 

eine Akkreditierung mit Auflagen, eine Aussetzung des Verfahrens oder eine Versagung 

der Akkreditierung.“1 

 

2. Die Clusterakkreditierung als Weiterentwicklung der Programmakkreditierung 

Bei der sogenannten Clusterakkreditierung (auch Paket-, Verbund- oder Blockakkreditierung 

genannt) handelt es sich im Grunde um eine Bündelung von einzelnen 

Programmakkreditierungen. Sofern Studiengänge in einem sinnvollen und begründeten 

Zusammenhang stehen kann die Akkreditierung auch im Rahmen eines gebündelten Verfahrens 

durchgeführt werden. 

Durchschnittlich werden etwa fünf verschiedene Einzelverfahren zu einer Fachgruppe 

zusammengefasst. Die zusammengefassten, zu akkreditierenden Studiengänge sollten einen 

vergleichbaren Themenschwerpunk aufweisen. Vorteilhaft ist neben der ersichtlichen 

Zeitersparnis insbesondere die finanzielle Entlastung für die Hochschulen. Ein gebündeltes 

Verfahren kann nach Berechnungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine 

bis zu fünffache Ersparnis im Vergleich zur Durchführung von einzelnen Programm-

akkreditierungen mit ihren durchschnittlichen Kosten von jeweils 11.000 € ermöglichen.2 

 

                                                 
1 http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=23 
2 Falk Bretschneider, Johannes Wildt (Hrsg.): Handbuch Akkreditierung von Studiengängen: eine Einführung für Hochschule, Politik und 
Berufspraxis (= GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung. 110). 2., vollst. überarb. Auflage. 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Regeln_Studiengaenge_aktuell.pdf
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Regeln_Studiengaenge_aktuell.pdf
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3. Systemakkreditierung 

Bei der Systemakkreditierung wird das gesamte interne Qualitätssicherungssystem geprüft und 

akkreditiert. Eine positive Systemakkreditierung bescheinigt der Hochschule, dass ihr 

Qualitätssicherungssystem im Bereich von Studium und Lehre geeignet ist das Erreichen der 

Qualifikationsziele und die Qualitätsstandards ihrer Studiengänge zu gewährleisten. Stellt eine 

Hochschule bei einer von ihr ausgewählten Agentur einen Antrag auf Systemakkreditierung, der 

kurze Darstellungen der Einrichtung und ihrer internen Steuerungs- und Qualitätssicherungs-

mechanismen im Bereich von Studium und Lehre umfasst, führt die Agentur zunächst eine 

Vorprüfung durch, ob die Zulassungsvoraussetzungen für die Systemakkreditierung erfüllt sind. 

Kommt die betreffende Agentur zu einem positiven Ergebnis setzt sie eine Gutachtergruppe ein, 

die sich aus drei Mitgliedern mit Erfahrung auf dem Gebiet der Hochschulsteuerung und der 

hochschulinternen Qualitätssicherung, einem studentischen Mitglied mit Erfahrungen in der 

Hochschulselbstverwaltung und der Akkreditierung und einem Mitglied aus der Berufspraxis 

zusammensetzt. Alle Studiengänge, die das interne System durchlaufen haben, sind dann 

automatisch für einen Zeitraum von sechs Jahren akkreditiert. 

 

4. Bewertung 

Die Programmakkreditierung wirft auch mit Hinblick auf die Weiterentwicklung zur 

Clusterakkreditierung einige Probleme auf. Neben den hohen Kosten für die Akkreditierung der 

einzelnen Studiengänge und den dadurch entstehenden Verwaltungsaufwand ist vor allem die 

Beziehung zwischen der Hochschule und der Agentur problematisch. Die Agenturen treten bei 

der Programmakkreditierung dauerhaft sowohl als Kunde, wie auch als Prüfer der Hochschule 

auf. Dieses Spannungsverhältnis verkompliziert die ohnehin schwierige Akkreditierung unnötig. 

Bei der Systemakkreditierung hingegen wird der Kontakt mit den Agenturen für die Hochschule 

minimiert. Dadurch wird die Akkreditierung langfristig kostengünstiger und die Autonomie der 

Hochschulen in ihrem Qualitätsmanagement gestärkt. Die Systemakkreditierung sorgt somit 

dafür die Qualitätssicherung über die Mindeststandards hinaus zu fördern. Trotz der 

Weiterentwicklung der Programmakkreditierung zur Clusterakkreditierung bleibt die 

Systemakkreditierung die zu bevorzugende Form der Akkreditierung, da sie umfassender und 

kostengünstiger das gesamte Qualitätsmanagementsystem der Hochschulen umfasst. 

 

II. Auditierung statt Akkreditierung? 

Neben den unterschiedlichen Ausgestaltungen der Akkreditierung hat sich in den letzten Jahren 

ein weiteres Instrument zur Qualitätssicherung entwickelt, die Auditierung. 
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Auditierung zielt auf Beratung der Hochschule und auf zukünftige Entwicklungen ab, es ist nicht 

auf Zertifizierung eines Mindeststandards ausgerichtet. Bei dem Verfahren handelt es sich um 

eine externe Evaluation des Qualitätsmanagements einer Hochschule mit dem Ziel, dieser 

einerseits ein Feedback zum Ist-Stand zu geben und andererseits – falls nötig – Verbesserungs-

möglichkeiten aufzuzeigen. Insgesamt besitzen Qualitätsaudits also einen primär beratenden 

Charakter. Das Vorgehen soll die Weiterentwicklung fördern, ausgehend vom jeweiligen Stand 

der Hochschule. 

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der Akkreditierung von Studiengängen oder von 

Qualitätssicherungssystemen für Lehre und Studium um eine Zertifizierung, bzw. Zulassung 

nach bestimmten Richtlinien. 

Da durch die Akkreditierung ein Studiengang oder das Qualitätsmanagement einer Hochschule 

mit klaren Bewertungsmaßstäben beurteilt werden kann, ist sie der undifferenzierten 

Auditierung vorzuziehen. 

 

III. Fazit 

Die deutsche Hochschullandschaft gestaltet sich im Bereich der Akkreditierung von 

Studiengängen und Qualitätssicherungssystemen äußerst positiv, was sich insbesondere durch 

die Entwicklung von neuen und der Verbesserung bestehender Systeme zur Qualitätssicherung 

ausdrückt. Der entscheidende Schritt der letzten Jahre war dabei die Weiterentwicklung der 

Programm- zur Systemakkreditierung. Mit dieser umfassenden Form des Qualitätssicherungs-

systems wurde ein, in den Punkten Kosteneinsparung und Ergebnisorientierung, überlegenes 

System geschaffen. 

Der RCDS spricht sich also für eine Systemakkreditierung an den Hochschulen aus.  
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Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) spricht sich für den Erhalt und die 

Förderung der Fächervielfalt in Deutschland aus und fordert die Bundesregierung auf, die im 

Koalitionsvertrag vorgesehene Initiative zur erfolgreichen Förderung und Vernetzung Kleiner 

Fächer weiterzuentwickeln und auszubauen. In diesem Zusammenhang begrüßt der RCDS das 

von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) entwickelte „Rahmenprogramm 

für Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“1, welches eine erhebliche und nachhaltige 

Unterstützung der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften vorsieht. 

 

Hauptziel der Förderung: Anschluss an aktuelle Forschung 

Das Hauptziel der Förderung sollte darin bestehen Kleinen Fächern aktuelle und exzellente 

Forschung zu ermöglichen. Dies beinhaltet insbesondere eine stärkere Internationalisierung der 

Lehre und Forschung, welche durch die Kooperation mit Universitäten im Ausland erzielt 

werden kann. Dadurch wird die gesellschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung dieser Fächer 

aufgezeigt und gleichzeitig die Notwendigkeit ausreichender Unterstützung durch Länder und 

Hochschulen weiter hervorgehoben. Das damit verbundene gesteigerte Bewusstsein für die 

Relevanz der Kleinen Fächer in der Gesellschaft und Wissenschaft stellt zudem eine wichtige 

Grundlage für den Erwerb von Drittmitteln dar und unterstützt die Kleinen Fächer somit 

langfristig. 

 

Herausforderung: bundesländerübergreifende Koordination 

Eine Herausforderung im Umgang mit Kleinen Fächern ist die Koordination zwischen 

Hochschulen, Bundesländern und Fachgesellschaften. Diese Koordination muss bundesländer-

übergreifend stattfinden und steht in der Verantwortung der Bundesregierung. Das nicht 

abgesprochene Vorgehen bei den Entscheidungen über das Fortführen oder der Schließung 

Kleiner Fächer kann dazu führen, dass diese nicht mehr angeboten werden können. Eine 

Koordination durch die Bundesregierung kann sicherstellen, dass Fächer an mindestens einem 

Standort erhalten bleiben. Hierfür benötigen die Bundesländer Datenbanken zu Kleinen 

Fächern2, welche sie erstellen und betreuen müssen. Anhand dieser kann dann die Entwicklung 

der Kleinen Fächer dokumentiert und Maßnahmen zum Erhalt dieser durch Länder und Bund 

                                                 
1
 http://www.bmbf.de/pub/Rahmenprogramm_Geisteswissenschaften.pdf 

2
 Ähnlich der geplanten Datenbank „Kleine Fächer“ in Baden Württemberg, https://mwk.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesinitiative-kleine-faecher-vorgestellt/ 
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ergriffen werden. Gleichzeitig wird mithilfe dieser Datenbanken eine nationale Vernetzung 

ermöglicht. 

 

Einrichtung von Stiftungsprofessuren 

Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten sieht die Notwendigkeit einer zeitnahen 

Förderung der gefährdeten Kleinen Fächer. Durch gezielte Förderung kann die Bundesregierung 

sicherstellen, dass diese Fächer nicht aufgegeben werden müssen. Deshalb spricht sich der 

RCDS für die Einrichtung eines Pools von Stiftungsprofessuren durch die Bundesregierung aus. 

Diese werden ausgeschrieben und im Wettbewerbsverfahren vergeben. Ein Bewertungs-

kriterium sollte dabei der Grad der Gefährdung einnehmen. Dieser kann unter anderem an der 

absoluten Anzahl und dem prozentualen Verlust an Professuren und Standorten in den 

vergangenen fünf Jahren gemessen werden. Zusätzlich können die nationale und internationale 

Wettbewerbsfähigkeit dieser Fächer und Standorte in den Bereichen Forschung und Lehre als 

weitere Kriterien gewählt werden. Eine wichtige Bedeutung bei dem Ziel Kleine Fächer 

langfristig zu erhalten kommt der Nachwuchsförderung zu. In diesem Zusammenhang spricht 

sich der RCDS dafür aus einen Teil, der im Pool bereitgestellten Stiftungsprofessuren, als 

Juniorprofessuren auszuschreiben. 

 

Begründung: 

Neben der Grundlagenforschung kommt der Spezialisierung an den Hochschulen in 

unterschiedlichen Fachbereichen eine immer größere Bedeutung zu. Durch die Abspaltung der 

Spezialdisziplinen in eigenständige Fachgebiete wird die immer größere Bedeutung der 

Ausdifferenzierung erkennbar: Hochqualifizierte und erheblich spezialisierte Akademiker 

werden an deutschen Hochschulen ausgebildet, womit sie wichtige Partner im interdisziplinären 

Diskurs sind. 

Hieraus ergibt sich die Herausforderung in der Definition der Kleinen Fächer. In diesem 

Zusammenhang nennt der Wissenschaftliche Beirat des Hochschulrektorenkonferenz-Projekts 

für die Kartierung Kleiner Fächer3 mehrere Kriterien, nach denen sich Kleine Fächer von der 

Gesamtheit der Fächer unterscheiden. Ein zentrales Kriterium für die Abgrenzung zu 

Spezialgebieten nimmt dabei die eigenständige Ausbildung des Nachwuchses ein. Die 

Abgrenzung zu den großen Fächern wird unter anderem durch die Anzahl der Professuren und 

Standorten deutlich. 

                                                 
3
 http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVA-2012_Kleine_Faecher.pdf, Teil II, 2. 

Definitionsansätze 

http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVA-2012_Kleine_Faecher.pdf
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Bedeutung Kleiner Fächer 

Die geringe Anzahl an Professuren und Standorten tragen in einem erheblichen Maße zur 

Wissenschaftsvernetzung der Universitäten bei. Zusätzlich kommen Kleine Fächer dem 

nationalen Interesse4 zugute. Durch politische Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen 

kann die Relevanz und Nachfrage nach Kleinen Fächern maßgeblich verändert werden. Zudem 

besetzen die Kleinen Fächern der Geisteswissenschaften als Lehr- und Forschungsgebiete unter 

anderem Länder, welche zu den aufstrebenden Schwellenländern gehören. Die Forschung in 

diesen Fachgebieten besteht auch aus der Analyse politischer, gesellschaftlicher und kultureller 

Zusammenhänge und kann somit langfristig bei der Erarbeitung von Konzepten zur Lösung von 

Herausforderungen von maßgeblicher Bedeutung sein. 

 

Entwicklung der Kleinen Fächer 

Durch die Datenerhebung der Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer von 20155 wird ersichtlich, 

dass die Professuren- und Standortentwicklung der Kleinen Fächern bundesweit überwiegend 

stabil ist6. Jedoch sind unterschiedliche Trends in den Fächergruppen und den einzelnen 

Bundesländern erkennbar. Ein positiver Trend findet sich überwiegend in den Kleinen Fächern 

der Naturwissenschaften (Biophysik, Bioinformatik, Medieninformatik), aber auch Gender 

Studies und Religionswissenschaften konnten eine deutliche Erhöhung der Professur- und 

Standortanzahl vorweisen. Allerdings lässt sich ein Abbau in den Fächern der Sprachen und 

Alten Kulturen erkennen. Obwohl es bereits einige Fächer gibt, die innerhalb eines 

Bundeslandes vollständig eingestellt wurden, kam es bisher7 zu keinem bundesweiten Verlust 

eines Faches. Laut der Datenerhebung der Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer ist fast jedes 

sechste Fach der Geistes- und Kulturwissenschaften8 an nur einem Standort vertreten. Die 

Schließung einer dieser Standorte würde somit zum bundesweiten Verlust des Faches führen. 

Deshalb muss bei der Vergabe der Stiftungsprofessuren darauf geachtet werden, dass eine 

ausgewogene Förderung stattfindet. Es müssen auch die einzelnen Entwicklungstendenzen 

(Fachbereiche, Bundesländervergleiche) bei der Vergabe der Stiftungsprofessuren 

berücksichtigt werden. 

 

                                                 
4
 http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVA-2012_Kleine_Faecher.pdf, Teil I, Diversität 

Kleiner Fächer erhalten; Teil II, 2. Definitionsansätze 
5
 https://www.kleinefaecher.de/mainzeruntersuchungen/ 

6
 Pressemitteilung der Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer: https://www.uni-mainz.de/presse/72158.php 

7
 http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVA-2012_Kleine_Faecher.pdf, Teil 3, 1. 

Bundesweite Entwicklungstrends (Statistik erfasst den Zeitraum bis 2011) 
8
 http://www.kleinefaecher.de/entwicklung-der-professuren-und-standortzahlen-in-den-kleinen-faechern/ 

http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVA-2012_Kleine_Faecher.pdf
https://www.kleinefaecher.de/mainzeruntersuchungen/
https://www.uni-mainz.de/presse/72158.php
http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVA-2012_Kleine_Faecher.pdf
http://www.kleinefaecher.de/entwicklung-der-professuren-und-standortzahlen-in-den-kleinen-faechern/
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Herausforderung 

Durch finanziellen Druck besteht die Gefahr der Aufgabe Kleiner Fächer an Hochschulen. Dies 

ist unter anderem damit verbunden, dass die Bedeutung der Kleinen Fächer unterschätzt wird, 

beispielsweise aufgrund fehlenden Wissens über deren Lage und Bilanz. Die langfristige 

Herausforderung besteht also darin, das Bewusstsein für das Potential dieser Fächer zu 

schärfen. Hierfür müssen internationale Kooperationen ausgebaut und die Sichtbarkeit der 

Kleinen Fächer erhöht werden. Die Einrichtung eines Pools von Stiftungsprofessuren kann dem 

mittelfristigen Verlust der Kleinen Fächer gezielt entgegen wirken. 

Den Gefährdungsgrad anhand des absoluten sowie des prozentualen Verlusts an Lehrstühlen 

und Standorten zu messen birgt den Vorteil, dass der Gefahr gezielter Unterfinanzierung durch 

diese beiden sich ergänzenden Faktoren entgegen gewirkt wird. Fehlende Förderung von 

Kleinen Fächern durch das Land kann nicht unmittelbar zur Förderung durch die 

Bundesregierung führen. Der „Gefährdungsgrad“ eines Faches, das in den vergangen Jahren 

einen prozentual hohen Verlust verzeichnet, dabei jedoch eine verhältnismäßig hohe Anzahl an 

Professuren beziehungsweise Standorten aufweist, ist etwa geringer als der prozentuale Verlust 

zunächst erwarten lässt.9 Da die Stiftungsprofessuren im Wettbewerbsverfahren vergeben und 

nur ein Standort eines Fachs gefördert werden soll, ist es für die Länder riskant den finanziellen 

Druck auf die Kleinen Fächer zu erhöhen, da nicht notwendigerweise der Standort im eigenen 

Bundesland unterstützt werden muss. 

 

 

                                                 
9
 Beispiel: Kristallographie; Anzahl Professuren 1997: 41,5; Anzahl Professuren 2015: 21 
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Der Antrag wurde zurückgezogen. 
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Der RCDS bekennt sich beginnend zu einer differenzierten Hochschullandschaft und fordert 

eine sinnvolle Profilbildung von Fachhochschulen, Universitäten sowie Kunsthochschulen 

voranzutreiben. 

 

I. Einführung 

Das deutsche Hochschulsystem zeichnet sich seit den 1970er Jahren durch das Prinzip der 

differenzierten Hochschullandschaft aus. 

In den vergangenen Jahren ist die Differenzierung des deutschen Hochschulsystems massiv 

vorangeschritten, so hat die Zahl von Universitäten, Fachhochschulen1 und Kunsthochschulen 

stark zugenommen. Auch außerhalb dieser Typologie hat sich eine Reihe von Sonderfällen 

etabliert, wie beispielsweise die Duale Hochschule Baden-Württemberg. 

In der gesellschaftlichen Diskussion heißt es häufig, dass der Bachelorabschluss einer 

Fachhochschule im Vergleich zu dem einer Universität für das Berufsleben „weniger wert“ sei. 

Dem verwehrt sich der RCDS: Gleichwertige Abschlüsse einer Fachhochschule und die einer 

Universität haben für den Wirtschaftsstandort Deutschland den gleichen Wert, gerade da diese 

auf unterschiedliche Kompetenzen ausgerichtet sind. 

Das System der verschiedenen Hochschultypen bietet den Studenten die Möglichkeit ihre 

Ausbildung an ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen anzupassen, sodass sie ihren 

Schwerpunkt auf eine grundlagen- oder praxisorientierte Studienform ausrichten können. Es 

besteht ein konkreter praxisbezogener Forschungsauftrag für Fachhochschulen, der die 

universitäre Forschung nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. 

Die Unterschiedlichkeit der deutschen Hochschulen und deren Ausrichtung sind ein Mehrwert 

für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland und ein Faktor für den Erfolg der 

deutschen Hochschulpolitik. 

 

II. Für eine Differenzierung zwischen den Hochschultypen 

Aus Sicht des RCDS ist die Beibehaltung der differenzierten Hochschullandschaft ein 

zwingender Faktor für den Erfolg des Wissenschaftsstandortes Deutschland. 

Universitäten zeichnen sich durch eine Vielzahl von Disziplinen aus, die eine inhaltliche und 

thematische Breite von Lehrangeboten und Forschungsvorhaben aufweisen. Universitäten 

bieten Abschlüsse auf allen Qualifikationsstufen – die Promotion inbegriffen – an und tragen so 

                                                 
1 Hierzu zählen insbesondere auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). 
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zu einer Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auch nach der Promotion bei.2 Mit 

technischen Universitäten, die neben den Ingenieurswissenschaften ihren Studenten auch 

andere Disziplinen anbieten, Universitäten, die auf eine kleine Zahl von Fakultäten beschränkt 

sind sowie weiteren Sonderfällen vollzieht sich in der deutschen Hochschullandschaft jedoch 

eine zunehmende Differenzierung auch innerhalb des Typus der Universität. Fachhochschulen 

zeichnen sich durch eine stärkere Hinwendung zu Fragen der Anwendung aus und bieten für 

Studenten mit beruflichem Hintergrund eine besondere Attraktivität.3  

Unabhängig von begrifflichen Spezifikationen im deutschen Hochschulsystem ist es für das 

Niveau des deutschen Wissenschaftsstandortes wichtig, dass sich Fachhochschulen im 

Allgemeinen auf die anwendungsorientierte Forschung wieder vermehrt konzentrieren, 

während Universitäten sich auf die Grundlagenforschung und grundlagenorientierten Lehre 

beschränken. 

Durch Spezialisierung und Differenzierung können nicht nur Kosten gespart werden, vielmehr 

kann das Niveau einer Hochschule gesteigert werden. Nur wenn die deutschen Hochschulen 

sich auf der ihr zugehörigen Form der Forschung konzentrieren kann der Wissenschaftsstandort 

in seiner Gesamtheit international konkurrenzfähig sein. 

Der RCDS widerspricht der allgemeinen These, dass Abschlüsse einer Fachhochschule für unsere 

Gesellschaft weniger als die formal gleichwertigen Abschlüsse von Universitäten wert sind, aufs 

Schärfste. Durch Differenzierung und Spezialisierung kann das Niveau der Fachhochschulen 

gesteigert werden und einhergehend können diese als eine Säule innerhalb des vielschichtigen 

deutschen Ausbildungswesens wieder an Anerkennung in der Gesellschaft gewinnen. 

Die an Universitäten zu beobachtende Entwicklung, hin zu immer mehr auf konkrete 

Berufsbilder orientierten Studiengängen, ist hierbei als kritisch zu betrachten. So wie eine 

Angleichung der Fachhochschulen in Richtung der Universitäten nicht förderlich ist, gilt dies 

auch für den umgekehrten Fall. Der RCDS fordert, die Hochschultypen in ihrer Organisation und 

Ausstattung jeweils darauf auszurichten, den Anforderungen ihres spezifischen Bildungs-

auftrages gerecht zu werden. 

 

III. Durchlässigkeit sinnvoll gestalten 

Der RCDS sieht bei der Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten 

Nachholbedarf. Beim Übergang zwischen den Hochschultypen kann es zu individuellen 

Problemen anhand von inhaltlichen Unterschieden kommen. In solchen Fällen sind Lösungen im 

                                                 
2 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Differenzierung der Hochschulen, S. 37 
3 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Differenzierung der Hochschulen, S. 41f. 
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Sinne des Studenten aber unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen Niveaus zu finden. Es 

dürfen jedoch keine institutionellen Hürden zwischen den unterschiedlichen Hochschultypen 

bei gleichwertigem Abschluss aufgebaut werden. Der RCDS fordert hier die Hochschulen 

einerseits auf kooperativer zusammenzuarbeiten, aber auch frühzeitig die Studenten über 

etwaige Hürden zu informieren und Beratungsangebote zu schaffen. 

 

IV. Profilbildung des Lehrpersonals 

Einen wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Hochschularten existiert bei den 

Einstellungsvoraussetzungen für Professoren: Für einen Lehrstuhl an einer Universität sind ein 

abgeschlossenes Hochschulstudium, eine Promotion und Habilitation oder Juniorprofessur 

unabdingbar. Für eine Professur an einer Fachhochschule hingegen ist Einstellungs-

voraussetzung, dass mehrere Jahre Berufserfahrung außerhalb der Hochschulen vorzuweisen 

sind. Diese fördert nicht nur den relevanten Fokus auf die anwendungsorientierte Lehre, 

sondern bringt auch die für die Fachhochschule wichtigen Kontakte zur Wirtschaft mit sich. 

Der RCDS begrüßt die größere berufliche Erfahrung der Lehrenden an den Fachhochschulen, da 

hierdurch der nötige Praxisbezug hergestellt werden kann. Gleichzeitig befinden sich die 

Fachhochschulen in Deutschland in der Anwerbung qualifizierten Lehrpersonals in einem 

stärkeren Wettbewerb mit der Wirtschaft als die Universitäten. Um erfahrene und hoch 

qualifizierte Hochschullehrer zu gewinnen und die Abwanderung von Professorinnen und 

Professoren zu verhindern müssen nicht nur ausgezeichnete Lehrbedingungen, sondern auch 

ausreichende finanzielle Anreize für das Lehrpersonal an den Fachhochschulen geschaffen 

werden. 

Für die Universitäten ist die Habilitation oder der Nachweis äquivalenter Leistungen, wie bspw. 

die einer Juniorprofessur, eine zentrale Qualifikation. Besonders für die Qualität in der 

Betreuung von Promotionen ist diese eine wichtige Voraussetzung. Die Suche, Förderung und 

Promotion geeigneter Kandidaten ist eine zentrale Aufgabe von Universitätsprofessoren und 

damit ein wichtiger Bestandteil der wissenschaftlichen Nachwuchspflege. 

 

V. Gegen ein Promotionsrecht von Fachhochschulen 

Der RCDS spricht sich gegen ein Promotionsrecht für Fachhochschulen aus. 

Das Promotionsrecht ist kein Recht, das einem einzelnen Hochschullehrer zusteht, sondern für 

die Nachwuchsbildung im Wissenschaftssystem notwendig ist.4 Damit dies gewährleistet 

werden kann müssen institutionelle Voraussetzungen gegeben sein, die den Universitäten 
                                                 
4 Wissenschaftsrat, Empfehlung zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, S. 126ff. 
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vorbehalten sind, da diese neben der wissenschaftlichen Reproduktion auch auf Forschung und 

Nachwuchsbildung ausgerichtet sind. Diese Aufgabe wurde den Universitäten auch als 

Alleinstellungsmerkmal übertragen. 

Eine Ausweitung dieses Rechts an Fachhochschulen kommt einer nicht zu rechtfertigenden 

Form der Entdifferenzierung des deutschen Hochschulsystems gleich. Um diese 

Entdifferenzierung zu rechtfertigen und den Standards von Universitäten zu gleichen, müssten 

die Fachhochschulen einen Mittelbau an Personal und Hochschullehrern aufbauen, der in Zeiten 

von angespannten Landeshaushalten finanziell nicht zu leisten ist und zu Lasten der Forschung 

gehen müsste.5 

Eine Inflation von promotionsberechtigter Institutionen würde die Stellung der Universität 

schwächen und nicht einschätzbare Folgen für den Wissenschaftsstandort Deutschland nach 

sich ziehen, denen sich der RCDS strikt verwehrt. 

Der RCDS sieht eine zunehmende Verleihung des Promotionsrechts an Universitäten, die die 

Funktion der Reproduktion des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht erfüllen, kritisch und 

fordert in Zukunft im Sinne des gesamten deutschen Wissenschaftssystems das 

Promotionsrecht an solche Universitäten nur nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben zu 

verleihen. 

Der RCDS fordert vielmehr vermehrt Kooperationen zwischen Fachhochschulen und 

Universitäten einzugehen, um den Studenten an Fachhochschulen kooperative Promotionen zu 

ermöglichen. Kooperative Promotion bedeutet, dass parallel zur Mitarbeit in einem 

anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsprojekt die Möglichkeit besteht zum 

jeweiligen Thema an einer Partneruniversität im In- oder Ausland zu promovieren. Gerade wenn 

die Universitäten an der Promotion beteiligt werden kann ein gleiches Niveau und eine 

Beibehaltung des hohen Standards des Abschlusses einer Promotion gewährleistet werden. Aus 

Sicht des RCDS ist gerade die Form der kooperativen Promotion eine hervorragende Maßnahme, 

um möglichst vielen und geeigneten jungen Wissenschaftlern die Promotion zu ermöglichen. 

 

VI. Ausdifferenzierung von hochspezialisierten Bachelorstudiengängen 

Der RCDS spricht sich gegen eine Ausdifferenzierung von Hochschulen zu hoch spezialisierten 

Bachelorangeboten aus. 

Durch hochspezialisierte Bachelorangebote wird nicht nur der Zweck eines Bachelorstudiums, 

einem ersten akademischen Grad, verfehlt, sondern nach dem Bachelorabschluss wird den 

Studenten ein Hochschulwechsel erschwert, wenn Bachelorprogramme konkret für ein 
                                                 
5 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Differenzierung der Hochschulen, S. 85f. 
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spezialisiertes Masterprogramm konstruiert sind.6 Bachelorprogramme müssen grundsätzlich an 

Masterstudiengängen auch anderer Hochschulen anschlussfähig sein. 

Der Bachelorabschluss soll berufsqualifizierend sein und ein Berufseinstig darf nicht durch 

Überspezialisierung erschwert werden. 

 

VII. Strukturpolitische Dimension erkennen – Regionale Differenzierung vorantreiben 

Wissenschafts- und bildungspolitische Themen lassen sich nicht isoliert betrachten, sondern 

stehen viel mehr in enger Wechselbeziehung zu anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen. 

Zum einen qualifizieren die Universitäten und Fachhochschulen die späteren Fach- und 

Führungskräfte für die Wirtschaft. Ebenso profitiert diese unmittelbar von anwendungs-

orientierten Forschungsergebnissen. Über diese wirtschaftspolitische Dimension hinaus können 

Hochschulen ein entscheidender Faktor für die Attraktivität von Regionen sein und nehmen so 

aktiv auf die demografischen Prozesse Einfluss. 

Besonders der Anteil der Drittmittel belegt die Bedeutung der Fachhochschulen als wichtiger 

Kooperationspartner für Unternehmen in der Region. 

Gerade Flächenländern mit vielen ländlichen Regionen kommen derartige strukturpolitische 

Erwägungen ein besonderes Gewicht zu. Daraus darf sich jedoch keine Konkurrenzsituation zu 

Lasten bildungspolitischer Belange ergeben. Gerade die Fachhochschulen nehmen unter 

strukturpolitischen Gesichtspunkten eine herausragende Rolle ein, sofern es gelingt ihr klar 

anwendungsorientiertes Profil beizubehalten, beziehungsweise für die Zukunft zu schärfen. 

Der RCDS empfiehlt den Hochschulen, gerade in Regionen mit Bevölkerungsrückgang, gezielt 

Angebote von überregionaler Ausstrahlung anzubieten, um so auch national und besonders 

international ein Magnet für Studienanfänger zu sein. So können nicht nur Regionen gestärkt 

werden, sondern durch eine stärkere Profilbildung mit internationalen Anreizen gewinnt auch 

die Qualität der Lehre an den deutschen Hochschulen. 

Auf diese Weise können die Fachhochschulen dem Fachkräftemangel in den ländlichen 

Regionen entgegenwirken. Neben den aus unmittelbarer Umgebung der Fachhochschulen 

stammenden Studenten stellen die zugezogenen Studenten einen wichtigen Faktor für die 

dortigen Unternehmen dar, da es besonders für Unternehmen im ländlichen Raum einfacher ist 

Absolventen zu gewinnen, welche auch in der Region studiert haben. In diesem Zusammenhang 

sind gerade für die kleineren und mittelgroßen Unternehmen in der Region die Bachelor- und 

Masterabsolventen der Fachhochschulen von besonderer Bedeutung. 

Im Bereich der Forschung stellen die Fachhochschulen einen wichtigen Kooperationspartner für 
                                                 
6 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Differenzierung der Hochschulen, S. 65f. 
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die regionale Wirtschaft dar. Durch Drittmittelprojekte ist es den lokalen Unternehmen möglich, 

gezielt in Bereichen Forschung zu initiieren, deren Ergebnisse einer unmittelbaren 

wirtschaftlichen Nutzbarmachung zugänglich sind. 

Für die Zukunft bietet sich eine weitere Verknüpfung der Fachhochschulen mit der örtlichen 

Wirtschaft zu regionalen Kompetenz-Clustern an. Zudem kann auch auf dem Gebiet des dualen 

Studiums die Zusammenarbeit zwischen den Fachhochschulen und der örtlichen Wirtschaft 

weiter ausgebaut werden. 

Die Fachhochschulen leisten im ganzen Land einen wertvollen Beitrag zur Ausbildung 

hochqualifizierten Nachwuchses für Wirtschaft und Forschung. Der RCDS erkennt diese 

Leistung ausdrücklich an und betont die wichtige Rolle der Fachhochschulen als integraler 

Bestandteil der deutschen Bildungslandschaft. Gerade für den ländlichen Raum, also kleinere 

und mittlere Städte, sind Fachhochschulen von existenzieller Bedeutung. Sie stärken nicht nur 

die einzelnen Regionen im Standortwettbewerb und sichern betriebliche Investitions-

entscheidungen, sondern eröffnen auch Zukunftsperspektiven für Unternehmensgründer und 

bleiben dem ländlichen Raum erhalten und ihrer Heimat verbunden. Damit leisten die 

Fachhochschulen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung, während sie 

weitblickend nicht nur in die gegenwärtige Ausbildung der Studenten, sondern ebenfalls in 

deren berufliche Zukunft investieren. 

 

VIII. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Anstelle dessen, durch eine Angleichung der Fachhochschulen an die Universitäten 

Strukturpolitik zu betreiben, bietet es sich an, den Ausbau außeruniversitärer 

Forschungseinrichtungen voranzutreiben. Die Finanzierung solcher Einrichtungen erfolgt auf 

der gesetzlichen Basis des Art. 91b Grundgesetz. Den Hauptteil der Finanzierung macht hierbei 

ein Grundfinanzierungsanteil aus, der bei den verschiedenen Forschungseinrichtungen zwischen 

25 % und 80 % der Gesamtfinanzierung liegt. Innerhalb dieses Grundfinanzierungsanteils 

besteht eine Finanzierungsquote des Bundes zwischen 50 % und 90 %. Nach Beschlüssen der 

gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ist bis 2020 sicher mit einer jährlichen Steigerung des 

Grundfinanzierungsanteils zu rechnen. 

Die verschiedenen Forschungseinrichtungen unterscheiden sich in ihrer Schwerpunktsetzung. 

So hat die Max-Planck-Gesellschaft ihren Schwerpunkt in der grundlagenorientierten 

Spitzenforschung. Die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft bündeln hingegen 

naturwissenschaftlich-technische und medizinisch-biologische Großforschungszentren. Infolge 

dessen sind sie auch zumeist in der Nähe großer, naturwissenschaftlich-technisch orientierter 
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Universitäten angesiedelt. In inhaltlicher Sicht weiter gefasst ist im Vergleich dazu der Auftrag 

der Institute der Leibnitz-Gemeinschaft. Hier findet Forschung statt, die aus verschiedenen 

Gründen für die universitäre Forschung ungeeignet erscheint.7 

Aus strukturpolitischer Sicht interessant sind hingegen die Institute der Fraunhofer-

Gesellschaft. Ziel der Fraunhofer-Gesellschaft ist die anwendungsorientierte Forschung. Bei der 

anwendungsorientierten Forschung wird besonders auf die enge Verknüpfung der 

Forschungseinrichtung mit den regionalen Wirtschaftsstrukturen an ihrem Standort Wert 

gelegt. Gerade regionale Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe sollen von dieser 

infrastrukturellen Vernetzung profitieren.8 Durch diese enge Verknüpfung der Wirtschaft sind 

die Zentren der Fraunhofer-Gesellschaft international als eine der Motoren deutscher 

Innovationskraft anerkannt.9 Diese Unterstützung der Wirtschaft durch anwendungsorientierte 

Forschung beschränkt sich hierbei gerade nicht auf die Unterstützung ohnehin 

wirtschaftsstarker Metropolzentren. Ein weiterer Ausbau der Forschungsinfrastruktur bietet 

einen hervorragenden Weg, Wissenschaftspolitik mit Strukturpolitik zu verbinden. Gerade der 

anwendungsorientierte Ansatz macht die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie 

auch die Fachhochschulen in ihrer jetzigen Form, zu einem beliebten Kooperationspartner für 

die lokale Wirtschaft. Von einer Stärkung der Wirtschaftsstruktur in einer Region profitiert diese 

insgesamt, so zum Beispiel durch den Zuzug von Arbeitskräften, einem Rückgang der, vor allem 

in ländlichen Gebieten, problematischen Abwanderung junger Menschen oder einer Steigerung 

der Gewerbesteuereinnahmen. Somit besteht in Form einer Beibehaltung des klaren Profils der 

Fachhochschulen und eines Ausbaus der außeruniversitären Forschungsinfrastruktur die 

Möglichkeit, über die Wissenschaftspolitik Strukturpolitik zu betreiben. Im Gegensatz zu einer 

Angleichung der Fachhochschulen an die Universitäten ist dies möglich, ohne dabei den 

bildungspolitischen Gründungsauftrag einer bewährten Institution zu verwässern. 

Auch stehen einem Ausbau der Forschungsinfrastruktur durch Fraunhofer-Institute keine 

finanziellen Hürden entgegen. Von einem finanziellen Gesamtvolumen von 2 Mrd. € werden 1,7 

Mrd. € über die Vertragsforschung erwirtschaftet. Hier trägt der Staat mit einer finanziellen 

Grundförderung von 30 % bei. Von diesen 30 % stattlichen Anteil werden wiederum 90 % vom 

Bund getragen. Ansonsten tragen sich die Fraunhofer-Institute weitgehend über Entgelte für 

konkrete Forschungsaufträge.10 Somit ist es möglich, mittels Anschubfinanzierungen seitens des 

                                                 
7 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Ausbau der außeruniversitären Forschungsinfrastruktur in 
Bayern, S. 1 ff. 
8 http://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/wissenschaftspolitik/standortentwickelung.html 
9 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Ausbau der außeruniversitären Forschungsinfrastruktur in 
Bayern, S. 6; http://blogs.hbr.org/2014/05/why-germany-dominates-the-u-s-in-innovation/ 
10 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Fraunhofer in Bayern, S. 7. 
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Landes, eine Forschungsinfrastruktur aufzubauen, die sich weitgehend selbst unterhält und bei 

der ein darüber hinausgehender Unterstützungsbedarf langfristig in Kooperation mit dem Bund 

gesichert werden kann. 

 

IX. Fazit 

Deutschland muss führender Wissensstandort, in Europa und der Welt sein. 

Der RCDS setzt bewusst dieses hohe Ziel, damit die Bundesländer stets den Anspruch 

aufrechterhalten seinen Studenten die beste Bildung auf dem Weg in den internationalen 

Wettbewerb zu ermöglichen. Eine durch Wettbewerb geprägte Hochschullandschaft und das 

Ziel, internationale Eliten zu bilden, braucht ein gesundes Fundament in der Breite. Lokale 

Profilbildung und Spezialisierung müssen dazu verwendet werden, sinnvoll verteilte Kompetenz-

Cluster im Hochschulraum zu schaffen. Fachhochschulen und Universitäten müssen ihr 

eigenständiges Profil behalten, damit sie unterschiedlichen Neigungen und Schwerpunkten 

weiter Rechnung tragen können. Nur so kann eine zielorientierte, international 

wettbewerbsfähige Spitzenforschung betrieben werden. 

Sie sind gleichwertige, aber nicht gleichartige Hochschulformen. 

 

 



Zukunft des Personenverkehrs – Strukturen von Morgen schon heute setzen 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Weiterhin freie Willensentscheidung des Bürgers 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Vereinfachung von Gründungen 

 

 

Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 



Satzung: § 18 Abs. 1 

 

 

Der Antrag wurde an den Bundesausschuss verwiesen. 

 

 



Finanz- und Kassenordnung: § 12, § 13 

 

§ [12 Landesverbände] 

(1) Landesverbänden, deren finanzielle Situation keine nachhaltigen Projekte zulässt, kann 

vom Bundesverband auf schriftlichen Antrag eine Bezuschussung gewährt werden. 

(2) Die Höhe der Bezuschussung ist vom Finanz-Bundesausschuss jährlich festzulegen, darf 

jedoch pro Landesverband 600,00 € p.a. nicht überschreiten. Die Höhe der 

ausgeschütteten Bezuschussung pro Landesverband darf in der Summe von 3 Jahren 

1.200,00 € nicht überschreiten. 

(3) Der Antrag ist vom jeweiligen Landesschatzmeister an den Bundesschatzmeister zu 

stellen. 

(4) Der Antrag muss die Kontostände der vergangenen 12 Monate ab Antragstellung 

beinhalten, eine Begründung für die Nachhaltigkeit der angestrebten Investition, 

Angaben zu bereits erhaltenen Zuschüssen aus den Vorjahren sowie einen 

Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes, insbesondere des Landesschatzmeisters, welche 

Versuche bereits unternommen wurden, die finanzielle Situation des Landesverbandes 

zu verbessern. 

(5) Der Bundesausschuss beschließt auf Vorschlag des Bundesvorstandes in einer Sitzung 

des Finanz-Bundesausschusses einen Kriterienkatalog, an denen nachhaltige Projekte zu 

bewerten sind. 

(6) Wechselt ein Landesvorstand kurz vor, bzw. kurz nach Antragstellung, enthebt es den 

aktuellen Landesvorstand nicht von der Informationspflicht. 

 

§ 13 [Inkrafttreten, Fortgeltung] 

Diese Finanz- und Kassenordnung tritt am 10. Oktober 2015 in Kraft. Für Ausgaben und 

Verpflichtungen, die vor diesem Datum entstanden sind, gilt die Finanz- und Kassenordnung 

vom 12. Oktober 2012 in ihrer zuletzt gültigen Form unverändert fort. 

 

 



Finanz- und Kassenordnung: § 11 (5) Nr. 4 

 

4. den Mitgliedern des Bundesvorstandes wird für ihre Amtszeit eine BahnCard50, 2. Klasse, zur 

Verfügung gestellt, bei Einzelfahrten wird daher als kostengünstigstes Verkehrsmittel die 

Deutsche Bahn vermutet, alternativ können für die gewählten Bundesvorstandsmitglieder 

jeweils eine Mobility BahnCard100, 2. Klasse, angeschafft werden, wenn die Kosten zu einem 

Drittel von den Karteninhabern privat getragen werden (vor dem Erwerb einer BahnCard100 

für den Bundesschatzmeister hat der Bundesvorstand vom Bundesausschuss eine 

ausdrückliche Genehmigung einzuholen), sollte diese Möglichkeit genutzt werden, ist 

weitgehend auf Flugreisen zu verzichten, 

 

 


